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Liebe Leserinnen und Leser,

ein historischer Moment für den Land-

kreis Fürth: Ende August wurde der 

erste Spatenstich für die Erweiterung 

des Landratsamtes in Zirndorf gesetzt. 

Damit beginnt ein neues Kapitel in der 

Geschichte des Landkreises, der erst-

mals seine gesamte Verwaltung an einem Ort bündeln wird. In drei Jahren soll das 

moderne Gebäude fertiggestellt sein.

Aber auch sonst gibt es viel Neues und Spannendes im Landkreis zu entdecken. So 

stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe das Insekt des Jahres vor. Außerdem informieren 

wir über den ersten Nachhaltigkeitstag in Oberasbach. 

Viele weitere Veranstaltungen locken im September, so etwa der Tag des offenen 

Denkmals oder die Herbstimpressionen 2023.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen des Magazins und einen guten Start in den 

Herbst.

Ihr Landkreismagazin
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MEHR BÜRGER.SERVICE.

Erweiterung des  
Landratsamtes beginnt

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem 
Blauen Engel ausgezeichnet
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BMW Service MINI Service

Ihre BMW / MINI Vertragswerkstatt bei Neustadt / Aisch: 
familiär  //  kompetent  //  top Preis / Leistung

Ihre Alternative für:
BMW & MINI Service

und Gebrauchtwagen

Autohaus Pröschel
Bamberger Straße 61
91456 Diespeck
Tel.: 09161 / 88 58 0

BMW Garantie // Reparaturleasing // Service inclusive

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen

Wohnmobilcenter
Am Wasserturm
Tel.: 03944 - 36160
www.wm-aw.de

Folgt uns auf 
Instagram
Folgt uns auf 
Instagram

folgt
@draht.krippner 
auf Instagram

 Q U A L I T Ä T  N A C H  M A S S ,  S E R V I C E  U N D  B E R A T U N G

� Fenster
� Haustüren
� Rollläden

� Markisen
� Raffstores
� Wintergärten
� Überdachungen

Alles aus einer Hand:

FensterweltS c h ö n e  n e u e

www.bauer-fenster.de 
Am Sternbach 2 · 91477 Markt Bibart · Tel. 09162 9898-0

Rösterei   Café   Events
Maschinenverkauf 

& Werkstatt

roestkaffee.de
Zwickauer Straße 8
90522 Oberasbach

Infoabend 

18.09.23  
um 19.00 Uhr  

bei uns in  

der Praxis

NEUE ZÄHNE AN EINEM TAG?!
Informieren Sie sich kostenfrei und unverbind- 
lich über die Möglichkeiten der modernen 
Implantologie – digital vom ersten Schritt bis zu 
den fertigen neuen Zähnen. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch. Möglichkeiten der digitalen  
Implantologie auch bei wenig Knochen.  
Anmeldung erforderlich, Platzzahl begrenzt.
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Landrat Matthias Dießl lobte bei der Fei-
erstunde, an der rund 200 Menschen 
teilnahmen, das Projekt als zukunfts-
weisend für den Landkreis. „Wir stellen 
unsere Verwaltung innovativ auf - so-
wohl für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die von einem modernen Arbeitsum-
feld profitieren, als auch für unsere 
Kundinnen und Kunden, die einen verbes-
serten Service erwarten können”, sagte er.  
Er dankte allen beteiligten Planern und 
Unternehmen sowie den Verantwortli-
chen im Landratsamt für ihre Leistung.   

Investition in die Zukunft
Die Kosten für den Anbau belaufen sich auf 
rund 36 Millionen Euro, wobei die aktuell 
erfolgten Vergaben laut Matthias Dießl 
unter der Kostenschätzung liegen. Eine 
erhebliche Investition, die aber langfristig 
Kosten sparen wird. Fahrtzeiten zwischen 
den Dienststellen und teure IT-Standleitun-
gen entfallen, Gebäudemanagement und 
Bürger.Service. werden konzentriert und 
insgesamt Energiekosten gespart.

Erweiterter Bürgerservice
Im neu entstehenden Eingangsbereich las-
sen sich viele Themen direkt am „Bürger.

Service.“ erledigen - auch Beratungsge-
spräche sind hier in eigenen Besprechungs-
räumen möglich. Die Suche nach zustän-
digen Büros innerhalb der Behörde gehört 
dann der Vergangenheit an. Auch mehr Ver-
anstaltungen sind durch den Anbau mög-
lich.

Moderne Arbeitsplätze
Mit den neuen Räumen entsteht mehr 
Flexibilität für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Die Nutzung von digitalen Tools 
und Plattformen wird die Zusammenarbeit 
ebenfalls vereinfachen. So ergeben sich 
neue Arbeitsformen, die auch allen Bür-
gerinnen und Bürgern zu Gute kommen 

Mit dem Anbau bekennt sich der Land-
kreis Fürth zum Standort Zirndorf als 
Kreisstadt: „Wir schaffen hier viele Ar-
beitsplätze”, betonte Matthias Dießl.   

Architekt Ulrich von Ey sprach von einer 
„einfachen Gebäudeform, die später für 
kurze Wege sorgen wird”. Es werde an-
genehme Wartebereiche geben. Auch der 
Eingang wird neu gestaltet. Der Nachhal-
tigkeitsgedanke sei natürlich in vielen Be-
reichen einbezogen worden. � n

Der Landkreis Fürth investiert rund 
36 Millionen Euro in einen modernen 
Erweiterungsbau für das Landrats-
amt in Zirndorf. Der Anbau soll mehr 
Bürgerservice, effizientere Arbeitsab-
läufe und eine attraktive Arbeitswelt 
bieten. Jetzt fand der Spatenstich für 
das Projekt statt, das 2026 fertigge-
stellt werden soll.
 
Das Landratsamt Fürth wächst: Am Stand-
ort im Pinderpark in Zirndorf entsteht ein 
neuer Anbau, der Platz für rund 175 Ar-
beitsplätze sowie für einen neuen „Bürger.
Service.”, eine Kantine und einen Sitzungs-
saal bieten wird. Damit wird die Verwal-
tung des Landkreises in Zirndorf gebündelt. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Land-
ratsamtes und Landrat Matthias Dießl fei-
erten gemeinsam mit den Bürgermeistern, 
Kreisräten und Baubeteiligten den offiziel-
len Spatenstich.

Über 50 Jahre in Fürth
Seit 1972 hatte das Landratsamt seinen 
Sitz am Stresemannplatz in Fürth. 2003 ist 
die Behörde bereits mit dem Großteil der 
Verwaltung nach Zirndorf gezogen. Mit der 
Zeit stellte sich die die Frage, ob das Ge-

bäude in Fürth weiterhin genutzt oder auf-
gegeben werden soll.

Aktuell ist das Landratsamt noch auf zwei 
Gebäude in Zirndorf und Fürth verteilt. „Es 
wäre eine teure Generalsanierung für das 
Gebäude in der Stadt Fürth notwendig 
geworden, die räumliche Situation wäre 
sehr beengt und die Verwaltung weiter-
hin auf mehrere Standorte verteilt”, er-
läuterte Landrat Matthias Dießl. Im Jahr 
2015 fasste der Kreistag des Landkreises 
Fürth deshalb den Grundsatzbeschluss, 
die Verwaltung zentral am Standort Zirn-
dorf zusammenzuführen und das Gebäude 
am Stresemannplatz in Fürth aufzugeben.  
Für die geplante Erweiterung des Land-
ratsamtes wurde ein Realisierungswettbe-
werb durchgeführt. Den Wettbewerb ge-
wann das Berliner Architekturbüro von Ey.   

Nachhaltige Architektur
Der neue Anbau in Zirndorf wird in nach-
haltiger Holz-Hybridbauweise errichtet und 
den Anforderungen einer modernen Ar-
beitswelt entsprechen. Besucherinnen und 
Besucher profitieren von einer zentralen 
Anlaufstelle und damit von kurzen Wegen. 

ANBAU LANDRATSAMT:

SPATENSTICH FÜR MEHR SERVICE

Historischer Moment  
in Zirndorf:  

Der symbolische  
Spatenstich für die Erwei-
terung des Landratsam-
tes in Zirndorf ist erfolgt. 
In rund drei Jahren wird 
sich die Verwaltung des 
Landkreises nach mehr 
als 50 Jahren erstmals 

zentral an einem Stand-
ort befinden.

2015

2020
2024

2026
Fertigstellung

Fertigstellung Rohbau, im An-
schluss InnenausbauRohbau, im 
Anschluss Innenausbau

Planungsstart

Beschluss Kreistag
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So soll das Landratsamt nach dem Umbau aussehen. Der Spatenstich markierte den offiziellen Baubeginn
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AKTUELLES
Die Sparkasse Fürth hat nach einer 
Verwaltungsratssitzung ihr neues Vor-
standsteam der Öffentlichkeit prä-
sentiert. Ab 2024 wird die Sparkasse 
weiterhin von einem Vorstandsvorsit-
zenden und einem Vorstandsmitglied 
geleitet. Die beiden Führungskräfte 
sind langjährige Mitarbeiter der Spar-
kasse und kennen die Region und ihre 
Kunden gut.

Erfahrene Nachfolger
Nachdem Hans Wölfel, der seit 29 Jahren 
im Vorstand der Sparkasse tätig ist, davon 
16 Jahre als Vorstandsvorsitzender, zum 
Jahresende in den Ruhestand geht, hat die 
Sparkasse einen Nachfolger aus den eige-
nen Reihen gefunden: Adolf Dodenhöft, der 
bereits seit zwölf Jahren mit Wölfel im Vor-
stand zusammenarbeitet, wird ab 2024 
neuer Vorstandsvorsitzender. Er bringt viel 
Erfahrung und Kompetenz in die Leitung der 
Sparkasse ein.
An seiner Seite wird Kai Tusak als neues Vor-
standsmitglied stehen. Er ist ebenfalls seit 
Jahren in der Sparkasse Fürth beschäftigt 
und leitet derzeit das Firmenkundenge-
schäft. Zudem ist er seit 2022 stellvertreten-
des Vorstandsmitglied. Er konnte sich gegen 
32 andere Bewerberinnen und Bewerber 
durchsetzen. Er kennt die Menschen und die 
Region gut und wird seine Praxiserfahrung 
in die Führung der Sparkasse einbringen.

ERFAHRUNG UND KOMPETENZ:

Sparkasse Fürth stellt neuen Vorstand vor

Am Donnerstag, 14. September 2023 ist Landrat Matthias Dießl am Nachmittag von 16 Uhr bis 17 Uhr im Rahmen der Telefon-Sprech-
stunde für alle Bürgerinnen und Bürger persönlich zu erreichen. Fragen zu Sachthemen rund um den Landkreis Fürth, wie z.B. Abfallentsorgung, 
Radwege oder Verkehrsprobleme können unter der Telefonnummer 0911 97 73 10 01 gestellt werden.

Am Telefon werden sicher nicht alle Anliegen sofort geklärt, trotzdem ist die Telefonsprechstunde eine der schnellsten Möglichkeiten, mit Landrat 
Matthias Dießl Kontakt aufzunehmen. 

Also: Termin gleich vormerken.

INFOTelefonsprechstunde
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Auf über 90 Jahre Berufserfahrung  
beim Landratsamt Fürth können  
Waltraud Engl, Ingrid Rogner und  
Peter Ziegler zurück blicken.

Waltraud Engl ist seit 2015 für den 
Landkreis Fürth im Sachgebiet 23 ‚So-
zialwesen‘ tätig. Zunächst im Bereich der 
Notunterkunft für Asylbewerber in Ober-
michelbach, seit 2018 für die ‚Betreuungs-
stelle und FQA (Heimaufsicht)‘. Nun tritt 
sie in den wohlverdienten Ruhestand ein. 

Ingrid Rogner absolvierte ebenfalls be-
reits ihre Ausbildung beim Landkreis Fürth. 
Im Anschluss daran wurde sie im dama-

ligen Bereich, Bauhofverwaltung Tief-
bau / Abfallberatung´ übernommen. Seit 
2007 war Ingrid Rogner im Arbeitsbe-
reich 131 ‚Verwaltung / Gebühren´ tätig. 
Nach 48 Dienstjahren für das Landratsamt 
Fürth darf sie sich nun in die Freistellungs-
phase der Altersteilzeit verabschieden. 

Auf 40 Dienstjahre blickt Peter Ziegler zurück. 
1984 wurde er von der Regierung von Mit-
telfranken im Landratsamt Fürth im Bereich 
‚Zentrale Dienste‘ eingesetzt. Seit 1997 ist er 
Ersthelfer am Landratsamt Fürth und seit 2016 
Mitglied des Arbeitssicherheitsausschusses. 
Seit 2011 ist Peter Ziegler fester Bestand-
teil des Personalrats, von 2016 bis 2021 

ÜBER 90 JAHRE LANDRATSAMT: 

Dienstjubiläum und Verab- 
schiedung in den Ruhestand

Glückwünsche vom Verwaltungsrat
Der Verwaltungsratsvorsitzende Bernd Obst, 
der auch 1. Bürgermeister von Cadolzburg 
ist, zeigte sich erfreut über die Besetzung 
des neuen Vorstandsteams. Er lobte die Kon-
tinuität und die Qualität der Führungskräfte, 
die die Sparkasse Fürth in eine erfolgreiche 
Zukunft führen sollen. Der stellvertretende 

Verwaltungsratsvorsitzende Landrat Mat-
thias Dießl wünscht der Sparkasse mit dem 
neuen Führungsteam viel Erfolg und weiter-
hin eine klare Ausrichtung an den Bedürf-
nissen der Kundinnen und Kunden in der 
Region Fürth. n
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Waltraud Engl, Peter Ziegler und  
Ingrid Rogner (v.l.)

Der Bayerische Innenminister Joachim 
Herrmann hat Landrat Matthias Dießl 
mit der kommunalen Verdienstmedaille 
in Silber ausgezeichnet. Damit würdigte 
er seinen Einsatz für das Gemeinwohl in 
verschiedenen Bereichen wie Familie, 
Bildung, Integration, Mobilität und Tou-
rismus.
Landrat Dießl habe sich seit seinem Amtsan-
tritt im Jahr 2008 für die Weiterentwicklung 
des Landkreises Fürth als familienfreundlicher, 
bildungsstarker und integrativer Standort ein-
gesetzt, so Herrmann. Er habe unter anderem 
ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept er-

arbeitet, ein 4. Gymnasium auf den Weg ge-
bracht, eine Integrationsbeauftragte geschaf-
fen und das Ehrenamt gefördert. Außerdem 
habe er die Mobilität im Landkreis verbessert, 
indem er den öffentlichen Nahverkehr opti-
miert, neue Radwege gebaut und einen Rad-
schnellweg geplant hat.

Landkreis gestärkt
Der Landkreis Fürth wurde in der Amtszeit 
von Matthias Dießl als fahrradfreundlicher 
Landkreis ausgezeichnet. Durch das Regional-
management und die EU-Förderung LEADER 
hat er den Landkreis als Freizeit- und Touris-
musstandort etabliert und die Wirtschaftskraft 
gestärkt. Schließlich habe er die Verwaltung 
modernisiert und bürgerfreundlicher gestal-
tet, indem er das Serviceangebot ausgebaut 
und die Zentralisierung des Amtes in Zirndorf 
beschlossen hat, betonte der Minister.

Beitrag zu gesellschaftlichem Zusam-
menhalt
Herrmann lobte Landrat Dießl als Vorbild für 
andere und dankte ihm für seine wertvolle 
Arbeit. Er betonte, dass das bürgerschaftliche 
Engagement ein wesentlicher Bestandteil der 

INNENMINISTER HERRMANN WÜRDIGT ENGAGEMENT:

Landrat erhält Verdienstmedaille in Silber 

INFO

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises 
Fürth sind aufgerufen, am Sonntag, den 
19. November 2023, einen neuen Land-
rat zu wählen. Der Termin wurde von der 
Regierung von Mittelfranken festgelegt. 
Die Amtszeit von Landrat Matthias Dießl 
endet zum Jahresende, da er das Amt 
des Bayerischen Sparkassenpräsidenten 
übernimmt.

TERMIN FÜR LANDRATSWAHL 
FESTGELEGT:

Wahl findet am  
19. November statt

weiterer stellvertretender Personalratsvorsit-
zender im Landratsamt Fürth und seit 2021 
stellvertretender Personalratsvorsitzender. 

Landrat Matthias Dießl bedankte sich für die 
Treue und das Engagement für das Landrats-
amt.  n

bayerischen Identität sei und einen wichtigen 
Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft 
leiste. Er gratulierte ihm zu seiner Auszeich-
nung. n

Innenminister Joachim Herrmann zeichnet 
Landrat Matthias Dießl aus
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Der scheidende Vorstandsvorsitzende Hans Wölfel (Mitte) und sein Nachfolger Adolf Dodenhöft 
(3.v.l.)
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JUGEND
Im August konnten nach dreijäh-
riger Ausbildungszeit die Zeug-
nisse der Bayerischen Verwal-
tungsschule über die erfolgreich 
abgelegte Prüfung übergeben werden. 

Die Verwaltungsfachangestellten-Ausbil-
dung haben Jessica Betz, Lisa Drose, Julia 
Eckert, Linda Oellerich, Moritz Vogel und 

Patrick Schorr erfolgreich absolviert. Im Laufe 
ihrer Ausbildung haben sie in die vielfältigen 
Bereiche des Landratsamtes Einblicke bekom-
men und Fachwissen aufgebaut. Somit darf 
sich die Landkreisverwaltung nun über enga-
gierte und gut ausgebildete Mitarbeitende im 
Sozialwesen, der Personalstelle, im Jugendamt 
und der Bauverwaltung sowie in der Führer-
scheinstelle freuen. Während der Ausbildung 
besuchten die ehemaligen Auszubildenden die 

KULTUR ERLEBEN UND ERLESEN:

Aktionen für Kinder und Jugendliche
„Auf der Suche nach dem Abenteuer“ 
– so lautet das Motto der Veranstal-
tungsreihe „Kultur erleben und erle-
sen“ im Landkreis Fürth in diesem Jahr. 
Wer träumt nicht davon, ein Abenteuer zu 
erleben? Im Landkreis lassen sich zum Bei-
spiel in der Natur viele Abenteuer erleben. 
Die kommunale Jugendarbeit im Landkreis 
Fürth hat sich mit ihren C-Veranstaltern eine 
Menge einfallen lassen. Wir berichten in die-
ser und den nächsten Ausgaben.
Die Buchausstellung „Auf der Suche nach 

dem Abenteuer“ bietet außerdem Bücher 
und Medien für Kinder und Jugendliche ab 
sechs Jahren an, die Lust auf spannende Ge-
schichten haben. Von Klassikern wie „Pippi 
Langstrumpf“ oder „Das magische Baum-
haus“ bis hin zu neuen Erzählungen und Co-
mics aus verschiedenen Kulturen und Zeiten 
ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch 
Sachbücher mit Tipps für Outdoor-Aktivitäten 
wie Iglu bauen, Kanu fahren oder Nachttiere 
beobachten sind im Angebot. Und für alle, 
die lieber spielen als lesen, ergänzen span-

nende und lustige Spiele die Ausstellung. n

HINWEIS
Die Buchausstellung ist vom 18.09. bis 
03.11.23  in der Stadtbücherei Zirn-
dorf  am Marktplatz 1  zu sehen. Die 
Öffnungszeiten sind Montag bis Don-
nerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Bayerische Verwal-
tungsschule sowie 
die Berufsschule II in 
Fürth für die theore-
tischen Inhalte. Auch 
an verschiedenen 
Aktionen und Ver-
anstaltungen nah-
men sie teil: u.a. an  
der BDS AzubiAkade-
mie, Ausbildungsmes-
sen, Gesundheitstag,  
Seminartag zu gu-
ten Umgangsformen, 
Work shop zum Kli-
maschutz.
Derzeit absolvieren im Landratsamt Fürth 
30 Personen ihre Ausbildung in insgesamt 
vier verschiedenen Ausbildungsrichtun-

gen. Nähere Infos dazu 
unter www.landkreis- 
fuerth.de/karriere. n

Die Azubis freuen sich über ihre erfolgreiche Ausbildung

Vor einiger Zeit konnten Jugend-
liche im Landkreis Fürth an einem 
Training für Bewerbung und Vorstel-
lungsgespräch teilnehmen. Die Ak-
tion JobChecker bot ihnen die Mög-
lichkeit, sich von Experten beraten 
zu lassen und Feedback zu erhalten. 

Viele Jugendliche stehen vor der Her-
ausforderung, einen passenden Aus-
bildungsplatz zu finden und sich er-

FIT FÜR DIE BERUFSWELT:

Schülerinnen und Schüler 
beim JobChecker 2023

folgreich zu bewerben. Um ihnen dabei zu 
helfen, organisierte der Verein 1-2-3 e.V. in 
Kooperation mit der Kommunalen Jugend-
arbeit im Landkreis Fürth erneut die Aktion 
JobChecker.

Beratung durch Profis
Die Schülerinnen und Schüler konnten sich 
online mit ihren Bewerbungsunterlagen für 
einen Wunschberuf anmelden und erhielten 
eine Einladung zu einem Termin in den Sit-

zungssaal des Landratsamtes in Fürth, wo 
sie dann verschiedene Stationen absolvier-
ten.
An den Checkpoints trafen sie auf Profis 
aus verschiedenen Branchen und aus der 
Beratung, die ihnen einen Einblick an die 
Anforderungen und Erwartungen der Be-
rufswelt gaben. Sie bekamen auch eine 
ehrliche Einschätzung, was sie gut machen 
und was sie noch verbessern können. Zu-
dem konnten lernten sie bei einem Online-
Check, sich online zu präsentieren und zu 
bewerben.

Großes Interesse am JobChecker
Die Coaches waren in diesem Jahr sehr zu-
frieden. Die Schülerinnen und Schüler seien 
gut vorbereitet gewesen und hätten großes 
Interesse für ihre Wunschberufe gezeigt. 
Landrat Matthias Dießl bedankte sich bei 
allen, die zum erfolgreichen JobChecker 
2023 beigetragen haben – vor allem bei 
den ehrenamtlichen „Checkern“. „Dieses 
Konzept bewährt sich seit vielen Jahren, 
wird immer an die aktuellen Gegebenhei-
ten angepasst und soll auch im kommen-
den Jahr wieder stattfinden”, sagte er. n

STRAHLENDE GESICHTER IM LANDRATSAMT: 

Erfolgreich Ausbildung abgeschlossen

Passend zum Herbstanfang läuten wir die dunklere Jahreszeit mit einem 
Nachtspaziergang ein. Vom Jugendhaus laufen wir zur Alten Veste. 
Angekommen machen wir es uns am Lagerfeuer mit Stockbrot gemütlich 
und lesen die ein oder andere Gruselgeschichte.
Bitte etwas zu trinken und Stirn und/oder Taschenlampen mitbringen.

22.09.2023
Nachtwanderung zur Alten Veste Zirndorf

Alter:  Kinder bis 13 Jahre
Anzahl: 10 Teilnehmende
Zeit: 19:00 bis ca. 22:30 Uhr
Kosten: 1,00 €
Treffpunkt: Jugendhaus „Alte Scheune“ 
 Rathausplatz 4
Info und Anmeldung: jugendhaus@zirndorf.de

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, die Aktionen draußen 
nehmen auch langsam wieder ab. Höchste Zeit, sich hin und wieder einmal 
eine Auszeit zu gönnen. Wir werden an drei Samstagen in Folge ein Buch, 
das für Kinder im Grundschulalter ausgewählt ist, lesen. Dabei können sich 
die Kinder entspannen und den Worten der Geschichte zuhören.
Ihr könnt gerne euer Lieblingskuscheltier, eine Decke 
oder ein Kissen mitbringen. Alles was Ihr 
braucht um gut entspannen zu können. 
Es ist aber auch genügend vorhanden, 
um es sich schön gemütlich zu machen.

23.09. und 30.09. und 07.10.2023
Fantasie-Reise „Abenteuer“

Alter:  6 bis 10 Jahre 
Anzahl: 8 Teilnehmende 
Zeit: 11:00 bis 12:30 Uhr 
Kosten: 0,00 €
Treffpunkt: Jugendhaus „Alte Scheune“ 
 Rathausplatz 4
Info und Anmeldung: jugendhaus@zirndorf.de
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Landrat Matthias Dießl beim Online-Check

Experten gaben den Jugendlichen viele wertvolle Tipps
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AKTUELLES

Sonntag,

Veitsbronn:  
Fest für Obstliebhaber und Gartenfreunde
Im Kreislehrgarten gibt es  am Sonn-
tag, 10. September, alles rund um den 
Obstanbau und die Gartengestaltung 
zu entdecken. Zahlreiche Aussteller 
präsentieren bei den „Herbstimpressi-
onen 2023” unter anderem die Vielfalt 
und den Wert der heimischen Obstsor-
ten und bieten wertvolle Tipps für das 
grüne Paradies.

Obst essen oder selbst anbauen macht 
Freude. Bei der Veranstaltung im Kreis-
lehrgarten (Reitweg, Veitsbronn-Sie-

gelsdorf) beraten viele Aussteller  – darunter 
die Obst- und Gartenbauvereine –  von 10 bis 

17 Uhr, wie man Pflanzen pflegt, erntet und 
verarbeitet. Außerdem gibt es mehr über die 
Themen Garten, Natur und die Gestaltung des 
eigenen grünen Paradieses zu erfahren sowie 
eine Pflanzentauschbörse und mehrere Fach-
vorträge.

Mehr Informationen: 

www.landkreis-fuerth.de n Cadolzburg:  
Einblick in die Geschichte
Am 10. September 2023 findet 
auch der Tag des offenen Denk-
mals statt. Historische Gebäu-
de und Anlagen in Cadolzburg 
„erzählen“ von ihrer Geschich-
te und Bedeutung. Die offiziel-
le Eröffnung erfolgt  um 12.00 
Uhr  am Aussichtsturm Cadolz-
burg.

Zu den geöffneten Objekten 
gehören… 

…der Aussichtsturm Cadolz-
burg, der 1893 als Ausflugsziel 
erbaut wurde und einen herrlichen 
Blick über die Landschaft bietet. 
Der Turm wurde 2021 fachgerecht 
restauriert und seine Sandsteinfas-
sade erhalten. Er ist  von 8.00 bis 
18.00 Uhr geöffnet.

…das Historische Museum 
Cadolzburg, das in einem Sand-
stein- und Fachwerkhaus aus dem 
15. Jahrhundert untergebracht ist. 
Das Gebäude diente einst als Rat-
haus und wurde im Dreißigjährigen 
Krieg zerstört. Es wurde 1668 wie-
deraufgebaut und 1913 vor dem 

Abriss gerettet. Heute zeigt es die 
Geschichte und Kultur von Cadolz-
burg. Es ist von 13.00 Uhr bis 17.00 
Uhr  geöffnet, mit Führungen  um 
14.00 Uhr,  15.00 Uhr und  16.00 
Uhr.

…der Felsenkeller Cadolzburg, 
der vor circa 160 Jahren zur Lage-
rung von Bierfässern der örtlichen 
Brauereien genutzt wurde. Der 
Keller diente im Zweiten Weltkrieg 
als Luftschutzraum und Feldlaza-
rett für die Bevölkerung und die 
Wehrmacht. Einige historische Not-
bauten, wie eine Notbäckerei, sind 
noch sichtbar. Der Keller wurde 
2017 unter Denkmalschutz gestellt. 
Er ist mit Führungen  um 13.00 
Uhr,  14.00 Uhr  und  15.00 Uhr  zu 
besichtigen.

Mehr Informationen: 

www.tag-des-offenen-denkmals.de 

Oberasbach:  
Cargobikes zum Ausprobieren
Wer schon immer mal ein E-Lastenrad testen wollte, hat am 10. Sep-
tember 2023 in Oberasbach die Gelegenheit dazu. Die Stadt ist Sta-
tion der Cargobike Roadshow, bei der verschiedene Modelle von E-
Lastenrädern vorgestellt und ausprobiert werden können.
Die Cargobike Roadshow findet von 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr am Rathaus-
platz statt. Dort können Interessierte nicht nur die E-Lastenräder Probefah-
ren, sondern auch einen Testparcours absolvieren und sich von unabhängi-
gen Experten beraten lassen. 
Außerdem gibt es Informationen zu Themen wie Fahrradsicherheit, Fahrrad-
reparatur und Fahrradverleih. Für das leibliche Wohl sorgen lokale Anbieter 
mit einem kulinarischen Angebot. n

Anzeige

„FÜR KURZENTSCHLOSSENE“:

Termine am 10. September 2023
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Historisches Museum Cadolzburg

totalausverkauf
wegen kompletter Gebäudesanierung

alles Muss raus
JetZt alles

50%
reduZiert 

Brautkleider (PRONOVIAS MOdelle)
Herren- und aBendMode 

Braut- und Abendmode
Königstraße 17a (an der Lorenzkirche) | 90402 Nürnberg

Tel. 0911-22 78 76 | shop@herzog-brautmoden.de
www.herzogbrautmode.de

HERZOG
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Wasserentnahmen aus Oberflächenge-
wässern (Flüssen, Bächen, Gräben und 
Teichen) haben gesetzliche Grenzen.  
In letzter Zeit sind verstärkt unzulässi-
ge Wasserentnahmen aus Oberflächen-
gewässern, insbesondere zu Bewässe-
rungszwecken bekannt geworden.
 
Zu berücksichtigen ist, dass nicht nur Acker-
flächen, Blumen und Gemüsepflanzen vom 
Austrocknen bedroht sind, sondern auch die 
in den Gewässern lebenden Tiere und Pflan-
zen, die ohne Wasser nicht überleben kön-
nen. Besonders bei der Wasserentnahme aus 
kleinen Bächen und Gräben ist schnell die 
Grenze überschritten, bei der für Lebewesen 
im oder am Gewässer nichts mehr übrigbleibt 
und große Schäden im sensiblen Ökosystem 
entstehen.
 
Das Landratsamt Fürth klärt daher im Inte-

resse des Gewässer- und Arten-
schutzes über die Rechtslage auf:
 
Die Entnahme von Wasser aus 
oberirdischen Gewässern (Flüs-
se, Bäche, Gräben und Teiche) ist 
gesetzlich verboten und erfordert 
nach den geltenden Bestimmun-
gen grundsätzlich eine  wasser-
rechtliche Erlaubnis, die das Land-
ratsamt ausstellt.
 
Ausnahmen von dieser generellen 
Erlaubnispflicht gibt es wenige: 
Wasser darf nur dann ohne Erlaub-
nis entnommen werden, wenn das 
unter den sogenannten „Gemein-
gebrauch“ bzw. „Eigentümer- oder 
Anliegergebrauch“ am Gewäs-
ser fällt:

Gemeingebrauch
Der Gemeingebrauch steht grund-
sätzlich jedem zu. Dabei darf das 
Wasser nur mit Handgefäßen ge-
schöpft werden - also nur in gerin-
gen Mengen.  
Eine Entnahme mittels Leitung mit 
oder ohne Pumpe  ist im Rahmen 
des Gemeingebrauchs lediglich 
aus Flüssen mit größerer Was-

serführung und  auch dort nur in geringen 
Mengen für das Tränken von Tieren und den 
häuslichen Bedarf der Landwirtschaft möglich. 
Eine Feldbewässerung (außerhalb der Hofstät-
te) scheidet aus.
 
Eigentümer- und Anliegergebrauch
Der Eigentümergebrauch an einem oberirdi-
schen Gewässer setzt zunächst voraus, dass 
der oder die Nutzende überhaupt Eigentümer 
des Gewässergrundstückes ist. Aber auch 
dann darf Wasser für den eigenen - auch land-
wirtschaftlichen -   Bedarf nur entnommen 
werden, wenn dadurch keine nachteiligen Ver-
änderungen der Eigenschaften des Wassers 
entstehen, die Wasserführung nicht wesent-
lich vermindert, sowie sonst der Wasserhaus-
halt und andere Nutzer (zum Beispiel Inhaber 
von Rechten und Befugnissen, Gemeinge-
brauchs- und andere Anliegergebrauchsaus-
übende nicht beeinträchtigt werden.

Bei anhaltender Trockenheit und niedrigen 
Wasserständen wirken sich bereits geringe 
Wasserentnahmen – vor allem in kleineren 
Gewässern – nachteilig auf die Ökologie aus 
(zum Beispiel Fischsterben, ausgetrockne-
tes Bachbett), so dass die Wasserentnahme 
nicht mehr vom Eigentümer- bzw. Anlieger-
gebrauch gedeckt ist.
 
Diese Einschränkungen gelten auch für den 
Anliegergebrauch. Anlieger sind Eigentümer 
an Grundstücken, die an oberirdischen Ge-
wässer angrenzen sowie Berechtige, die das 
Grundstück nutzen können. Das Landratsamt 
Fürth bittet daher um größte Zurückhaltung 
bei der Wasserentnahme in sommerlichen 
Trockenperioden. Bei Niedrigwasser darf kein 
Wasser entnommen werden. Um Wasser als 
wertvolle Ressource zu schützen, wird das 
Landratsamt   in dieser Zeit auch verstärkt 
kontrollieren.
 
Außerdem sind Einbauten jeder Art im Ge-
wässer, die ohne Genehmigung zum Aufstau-
en errichtet wurden, unerlaubt und müssen 
beseitigt werden.
 
Um den Schutz des Wasserhaushaltes si-
cherzustellen, können bei Verstoß gegen die 
Vorgaben seitens des Landratsamtes hohe 
Bußgelder, kostenpflichtige Anordnungen 
und Zwangsgelder veranlasst werden. Um 
genau das zu vermeiden, berät das Team des 
Bereichs Wasserrecht gerne zu einem ver-
antwortungsvollen Umgang mit dem „kost-
baren Nass“. n
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DAS LANDRATSAMT FÜRTH INFORMIERT:

Wasserentnahmen aus Gewässern

KONTAKT
Landratsamt Fürth
Wasserrecht
Frau Pahle
Tel.: 0911 9773 1412
Herr Walter
Tel.: 0911 9773 1417
Frau Hampel-Niemzok
Tel.: 0911 9773 1410
E-Mail: wasserrecht@lra-fue.bayern.de

NATURJETZT

Ihr Stellenmarkt im 
Landkreis Fürth

Anzeigenannahme: 
Tel. 976 40 79-10, -55  
oder E-Mail an: lkm@herbstkind-wa.de

Da ist Spannung drin!
Wir suchen ab sofort energiegeladene(n)

Netzmonteur/-in (m/w/d)

in Vollzeit, unbefristet
im Bereich Mittel-/Niederspannungsnetze

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.cadolzburg.de  
unter der Rubrik Rathaus & Service / Kontakt / Stellenangebote.

Der Markt Cadolzburg 
(ca. 11.500 Einwohner, Landkreis Fürth) 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in Vollzeit:

Sachbearbeiter/in (m/w/d)  
in der Geschäftsbuchhaltung

Für unseren Schulbegleiter-Service 
suchen wir ab September 2023 en-
gagierte Quereinsteiger, pädagogi-
sche Fach- und Hilfskräfte, sowie 
Praktikanten als

Schulbegleiter (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit.
Der Schulbegleiter-Service ermög- 
licht Kindern mit Behinderung die 
Teilhabe am Unterricht und die Inklu-
sion in die Klassengemeinschaft.
Verein für Menschen mit 
Körperbehinderung Nürnberg e.V.
Schulbegleiter-Service
Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg
Telefon 0911 46 26 35 5000
Email: bewerbung-sbs@vfmn.de
www.verein-fuer-menschen.de/jobs

Der Verein für Menschen mit 
Körperbehinderung Nürnberg e.V. 
engagiert sich mit über 1.000 
Mitarbeitenden für Menschen 
mit Behinderung – seit 1962!

www.verein-fuer-menschen.de

  Wir haben Jobs, 
die Sinn machen.

Komm zu uns!

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungs- 
unterlagen über unser Bewerbungsportal zu. Das Portal 
und eine detaillierte Beschreibung zu den Stellenangeboten finden 
Sie unter www.langenzenn.de > Rathaus & Verwaltung > Karriere 
bei der Stadt

Die Stadt Langenzenn sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Mitarbeiter/in (w/m/d) 
für das Sachgebiet  
Entwicklung und Zukunft,  
Liegenschaften und Projekte, Citymanagement

Volle Power 
fur den Schulanfang!

 mailen Sie Ihre Schulliste 

13. + 14.9. ab 7 Uhr  

Papeterie & mehr
bringen oder 

NNüürrnnbbeerrggeerr  SSttrr.. 3311      --      9900551133  ZZiirrnnddoorr ff      --      iinnffoo@@lleennnneerrtt..ddee  

..

& vereinbaren Ihre Abholzeit
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mit Rassau  
über’s  
Leben 
reden 

 
 

So, 10. September 2023 
mit Leander Wirth 

“Das Friedhofscafé” 
 

Vormittags-Bouillon ab 10:30 Uhr Beginn 11:00 Uhr 
Fürth, Gustav-Weißkopf-Straße 9 (Golfpark) 
Anmeldung erbeten Der Eintritt ist kostenlos 
E-Mail buero@hospizverein-fuerth.de Telefon 0911 979 0546 0 

www.gartenwelt-dauchenbeck.de

Am Jakobsweg 15 - 90547 Stein - 0911/97722-500
Mainstraße 40 - 90768 Fürth - 0911/97722-0

Märkte: Mo. - Sa. 9:00-18:00 Uhr
Cafés: Mo. - Sa. 9:00-17:00 Uhr

Folgen Sie uns:

Gartenwelt
Dauchenbeck

ERNTE. FRÜCHTE. FARBENPRACHT.
Feiert mit uns den Herbst am 22./23.09.23

Familiär. Natürlich. Nah.

NATUR
INSEKT DES JAHRES 2023:

Landkärtchen fasziniert Naturschützer

Der Tagfalter mit dem Namen Land-
kärtchen ist von Naturschützern zum 
Insekt des Jahres gekürt worden. Er 
lebt an Waldrändern und feuchten Ge-
bieten und kann auch im eigenen Gar-
ten beobachtet werden.

Das Landkärtchen wurde von verschie-
denen Naturschutzorganisationen 
zum Insekt des Jahres 2023 gewählt. 

Die Untere Naturschutzbehörde des Land-
kreises möchte nun auf die Schönheit und 
Vielfalt dieses Tagfalters aufmerksam ma-
chen und seinen Lebensraum schützen. Das 
Landkärtchen (Araschnia levana) ist ein fas-

zinierender Schmetterling, der je nach Jah-
reszeit in zwei völlig verschiedenen Farben 
erscheint. Die Frühlingsgeneration ist leuch-
tend orange-braun, während die Sommer-
generation dunkel mit weißen und orange 
gefärbten Mustern ist. Dieser Farbwechsel 
wird durch die Umweltbedingungen wie 
Temperatur und Tageslänge beeinflusst. 

Vielseitiger Lebensraum
Das Landkärtchen ist ein typischer Bewoh-
ner von Waldrändern, feuchten Wäldern 
und Auen, wo es Nektar aus verschiedenen 
Blüten saugt. Die Frühlingsform bevorzugt 
helle Blüten wie Sternmiere, Hahnenfuß 

oder Sumpfdotterblume, während die Som-
merform dunkle Blüten wie Wiesenkerbel, 
Engelwurz oder Ackerkratzdistel anfliegt. 
Auch Schlehen- oder Weißdornbüsche sind 
beliebte Nahrungsquellen.

Gut gedeckter Tisch für den Tagfalter
Wer das Landkärtchen im eigenen Garten 
beobachten möchte, sollte nektarreiche 
Stauden und Büsche pflanzen und Brenn-
nesseln an halbschattigen Stellen stehen 
lassen. Denn die Brennnesseln sind die Fut-
terpflanzen der Raupen, die ihre grünen Eier 
in hohen Türmen an der Blattunterseite ab-
legen. n
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Es ist Erntezeit für Äpfel, Birnen, 
Zwetschgen und viele andere Früchte. 
Doch nicht alle Bäume werden abge-
erntet. Vor allem auf öffentlichen Flä-
chen bleibt oft viel Obst ungenutzt und 
verfault. Das soll sich mit der Aktion 
Gelbes Band ändern.
Die Idee ist einfach: Wer einen Obstbaum 
hat, der mehr Früchte trägt, als er selbst ver-
werten kann, bindet ein gelbes Band um den 
Stamm. Damit gibt er sein Einverständnis, 
dass jeder, der möchte, sich an dem Obst be-
dienen darf. Ohne Band gilt: Finger weg, das 
Obst gehört dem Baumbesitzer.
Die Aktion wird vom Landkreis Fürth und 
vom Kreisverband der Gartenbauvereine 
unterstützt. Landrat Matthias Dießl, der auch 

Kreisvorsitzender der Gartenbauvereine ist, 
findet die Aktion sinnvoll: „Unser gesundes 
einheimisches Obst ist viel zu schade, um es 
verderben zu lassen. Ernten Sie also gerne.“.
Wer bei der Aktion mitmachen möchte, kann 
sich an seinen örtlichen Gartenbauverein 
wenden. Die Kontaktdaten sind auf der Web-
seite www.gartenbauvereine-fuerth.de 
zu finden. Auch der Landkreis beteiligt sich 
mit seinen Obstbäumen an Straßen an der 
Aktion. 
Die Straßenmeisterei bittet darum, sich an 
die Verkehrsregeln zu halten und niemanden 
zu gefährden. Außerdem sollte man vorsich-
tig mit den Bäumen umgehen und keine Äste 
abbrechen. Das Ernten erfolgt auf eigene  
Gefahr. n

OBST FÜR ALLE: 

Gelbe Bänder laden zum Ernten ein
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Wo das gelbe Band angebracht ist, darf Obst 
mitgenommen werden

Das Landkärtchen ist ein typischer Waldbewohner Brennnesseln gehören zur Lieblingsspeise des Tagfalters
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ÖPNV VGN-Tickets – wir stellen vor

VGN GANZ EINFACH:

Wie bekomme ich mein Ticket?
Ticket online kaufen
Zum VGN-Ticket gibt es viele Wege. Der ein-
fachste führt über die VGN-Webseite oder die 
App VGN Fahrplan & Tickets. Geben Sie Ihre 
Verbindung in die Fahrplanauskunft ein und 
klicken Sie anschließend auf „Ticketansicht“ 
beziehungsweise „Tickets“. Sie können hier 
nun verschiedene Fahrscheine auswählen und 
kaufen oder bestellen. Direkt kaufen können 
Sie Einzelfahrkarten, Anschlussfahrkarten und 
TagesTickets. Streifenkarten oder Zeitkarten 
wie die MobiCard können Sie hier bestellen. 
Diese werden Ihnen dann per Post zugestellt. 
Das Deutschlandticket und VGN-Abonnements 
gibt es hier als HandyTicket oder Chipkarte.  

App VGN Fahrplan & Tickets
Über die App VGN Fahrplan & Tickets bekom-
men Sie auch Schülermonats- und Schüler-
wochen-Wertmarken, das 365-Euro-Ticket 
VGN und die Solo 31. . Auch hier lässt sich das 
VGN-Abo oder das Deutschlandticket bestel-
len. Ihr Vorteil: Als HandyTicket in der App geht 
das Ticket nie verloren. Selbst wenn das Handy 
weg ist, bleibt es weiterhin in Ihrem Kunden-
profil hinterlegt.

egon – der neue VGN eTarif
Wenn Sie ganz flexibel unterwegs sein und 
von attraktiven Rabatten profitieren möchten, 
probieren Sie egon aus, den neuen VGN eTarif  
– einfach die egonApp installieren, registrie-
ren und an unserem Pilotprojekt teilnehmen.

Ticket persönlich kaufen
Wenn Sie Ihr Ticket lieber persönlich kaufen, 
finden Sie in den Kundenbüros, Reisezentren 
und Verkaufsstellen im VGN-Gebiet eine gute 
Anlaufstelle. Hier können Sie sich auch vor Ort 
beraten lassen. Alle Adressen finden Sie auf 
unserer Website oder über das VGN-Infotele-
fon.
Natürlich erhalten Sie Ihren Einzelfahrschein 
oder das TagesTicket auch beim Fahrpersonal 
in den Bussen und an den Verkaufsautomaten 
im VGN-Gebiet. Bitte beachten Sie, dass hier 
nur ausgewählte Tickets erhältlich sind. 

Mobilitätsberater
Wenn Sie sich unsicher sind, welches Ticket für 
Sie das geeignete ist, nutzen Sie einfach unse-
ren Ticketberater im Web und vergleichen hier 
verschiedene Fahrscheine und Abonnements. 

Natürlich helfen Ihnen auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen in 
Kundenbüros und Verkaufsstellen gerne wei-
ter.

Ticketberater Deutschlandticket
Lohnt es sich, von einer Zeitkarte mit Mit-
nahmemöglichkeit oder Übertragbarkeit, auf 
das Deutschlandticket ohne Zusatznutzen zu 
wechseln? Keine einfache Entscheidung. Wir 
machen es Ihnen leichter mit unserem Berater 
zum Deutschlandticket im Web.

Information:
Verbindungsauskunft: vgn.de
App VGN Fahrplan & Tickets: vgn.de/app
Onlineshop: shop.vgn.de
Kundenbüros & Verkaufsstellen: vgn.de/
service/kundenbueros-verkaufsstellen
Infotelefon rund um die Uhr: 0911 27075-99
egon: vgn.de/egon
Mobilitätsberater: vgn.de/mobilitaetsberater
Ticketberater Deutschlandticket: vgn.de/ 
ticketberater� n

Ticketverkauf in den VGN Verkaufsstellen  
Zirndorf / Oberasbach / Stein

90513 Zirndorf Marktplatz Schreibwaren, Lotto-Toto
Nürnberger Straße 4

90522 Oberasbach Tabak- und Zeitschriftengeschäft
Am Rathaus 8

90547 Stein Schreibwaren, Schulbedarf
Goethering 3

90547 Stein Tabak- und Zeitschriftengeschäft 
Mühlstraße 41

Steckbrief
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Die Ehrenamtskarte ist eine tolle Sa-
che für alle, die sich für das Gemein-
wohl engagieren. Sie bietet ihnen 
viele Vorteile bei verschiedenen An-
bietern aus der Region. Doch damit 
die Karte attraktiv bleibt, braucht 
sie die Unterstützung der Wirtschaft. 
Der Landkreis Fürth ruft daher neue 
Akzeptanzpartner auf, sich für das Eh-
renamt stark zu machen.

Die Ehrenamtskarte ist eine Auszeich-
nung für alle, die freiwillig und ohne 
Bezahlung etwas für die Gesellschaft 

tun. Sie ist ein Ausdruck der Anerkennung 

und des Dankes für das Engagement im 
Landkreis Fürth. Mit der Karte können Eh-
renamtliche mehr als 80 Angebote aus den 
Bereichen Sport, Kultur, Gesundheit, Frei-
zeit und mehr günstiger nutzen. 

Anerkennung des Ehrenamtes
Doch diese Angebote sind nur möglich, weil 
sich viele Unternehmerinnen und Unter-
nehmer aus der Region als Akzeptanzpart-
ner beteiligen. Die Partner bieten Karten-
besitzerinnen und -besitzern Rabatte oder 
Sonderleistungen und zeigen damit, dass 
sie das Ehrenamt schätzen. Sie können 
selbst entscheiden, welche Form der Ver-
günstigung sie anbieten wollen. Auch ist es 
möglich, das Angebot jederzeit zu ändern 
oder zu beenden.

Bekanntheit und Image
Akzeptanzpartner profitieren nicht nur von 
einem guten Image, sondern auch von neu-
en Kundinnen und Kunden, die durch die 
Ehrenamtskarte auf ihr Unternehmen auf-
merksam werden. n

AKTUELLES

KONTAKT

Wer sich für das Ehrenamt im Landkreis Fürth 
engagieren will, sei es persönlich oder als Ak-
zeptanzpartnerin oder -partner findet weitere 
Informationen auf der Homepage des Land-
kreises: 

www.landkreis-fuerth.de/daten-startseite/ 
ehrenamtskarte.html 

Telefon:  0911 9773 1007
E-Mail: ehrenamt@landkreis-fuerth.de

INFO

Die Stadt Fürth plant, die Würzburger Straße zu sanieren und zu modernisieren. Dafür muss die Straße für den Verkehr voll gesperrt werden. 
Die Baumaßnahme beginnt am 18. September und soll bis zum 15. Dezember 2023 abgeschlossen sein.
Die Vollsperrung hat Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Die Buslinie 125, die normalerweise zwischen Siegelsdorf und Fürth 
Hauptbahnhof verkehrt, wird verkürzt. Die Busse fahren nur noch zwischen Siegelsdorf und Klinikum West, wo ein Umstieg in die U-Bahn 
möglich ist. Die Abfahrtszeiten der Busse werden ebenfalls angepasst. Die Fahrgäste können den Baustellenfahrplan unter einem QR-Code 
einsehen, der an den betroffenen Haltestellen angebracht ist.

Mit Abschluss der Bauphase 2, voraussichtlich Mitte Dezember 2023, ruht die Baustelle in der Würzburger Straße witterungsbedingt. Ab 
diesem Zeitpunkt verkehren alle Buslinien bis zu Beginn der 3. Bauphase wieder auf ihrem regulären Linienweg. Kurz vor dem Beginn der 
Bauphase 3 - in 2024 – informieren wir wieder über die geänderten Buslinienführungen.

Änderungen auf der Linie 125 wegen 
Baustelle in Würzburger Straße

ENGAGEMENT FÜR GEMEINWOHL: 

Wirtschaft kann Ehrenamt unterstützen

GERZ Matratzen GmbH
Gewerbegebiet V 
Mühlsteig 53 
90579 Langenzenn 
 0 91 01 - 90 95 90 
www.gerz-matratzen.de
Öffnungszeiten:  Mo – Do 9–16 Uhr · Fr 9–18 Uhr · Sa 10–14 Uhr

FABRIKVERKAUF
Matratzen · Lattenroste
Bettgestelle · Bettwaren

  Wir freuen uns darauf, 

Sie in unseren neuen 
   Ausstellungsräumen 

beraten zu dürfen.

Schaffen Sie sich Ihre eigene 
Wohlfühloase. Dank integrier-
tem Lüftungssystem haben 
Sie rund um die Uhr frische 
Luft. Durch das geschlossene
Fenster sind Sie geschützt 
vor Lärm und Einbrechern.
 

So geht modernes 
Lüften heute!

  Das Fenster, das geschlossen lüftet.
  GENEO INOVENT - Für beste Luft- und Wohnqualität.

Mühlsteig 26, 90579 Langenzenn

www.schramm-fenster.de/geneo-inovent

Tel. 09101 90 17 10

•  90513 Zirndorf - Nürnberger Str.35 •  90522 Oberasbach - Am Rathaus 2-4 • 90579 Langenzenn - Nürnberger Str.18

Wir sind für Sie da:
3x in der Region und
1x ganz in Ihrer Nähe

Rufen Sie uns an: 
Telefon
0911 - 96 06 109

kracker-hoergeraete.de

• Nahezu unsichtbar • Individuell auf Maß gefertigt • 6 Frequenzkanäle 
• 4 Programme • 312er Batterie • Steuerung über App / Fernbedienung 
möglich. Verbindet hervorragenden Klang mit angenehmen Hörkomfort 
und hoher Verstärkung.und hoher Verstärkung.und hoher Verstärkung.

Rufen Sie uns an: Rufen Sie uns an: 

ONLINE
 TERMIN

Abbildung ähnlich, Form und Größe
 variieren je Gehörgang und Hörverlust.

**

* Eigenanteil pro Ohr nach Abzug der Krankenkassenzuschüsse von ca. 700 Euro für das Hörgerät.  Zzgl. 10 Euro gesetzlicher 
Zuzahlung als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse unter Vorlage einer gültigen Hörgeräteverordnung. Für Privatver-
sicherte und Selbstzahler kommen je nach individuell abgeschlossenem Vertrag evtl. weitere Zuzahlungen hinzu.

• 
•
möglich. Verbindet hervorragenden Klang mit angenehmen Hörkomfort 
und hoher Verstärkung.und hoher Verstärkung.

IM-OHR-HÖRGERÄT
ZUM NULLTARIF

Endlich das Leben Endlich das Leben 
 wieder uneingeschränkt  wieder uneingeschränkt 
     geniessen ...     geniessen ...Im Ohr nahezuIm Ohr nahezu

 unsichtbar! unsichtbar!

Ihr 
René Kracker

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 09:00 - 18:00
Sa. 09:00 - 13:00 (nur in Zirndorf)

IM-OHR-HÖRGERÄTIM-OHR-HÖRGERÄTIM-OHR-HÖRGERÄT
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GESUNDHEIT
„GENERATIONEN BEWEGEN! 2023“:

Ein Erfolg für Jung und Alt

Das kostenlose Bewegungsprogramm 
für alle Altersgruppen im Landkreis 
Fürth hat in diesem Jahr trotz wech-
selhaften Wetter zu 1400 Teilnahmen 
geführt. Die Organisatoren freuen sich 
über das positive Feedback und planen 
schon für das nächste Jahr.

Wer sagt, dass Sport nur etwas für 
junge Leute ist? Das Projekt „Ge-
sund von 0-100: Generationen Be-

wegen!“ beweist das Gegenteil. 14 Wochen 
lang konnten sich Menschen jeden Alters 
an verschiedenen Orten im Landkreis Fürth 
gemeinsam an der frischen Luft bewegen. 
Ob mit Kinderwagen, Rollator oder Fahrrad 
– alle waren willkommen, sich an den viel-
fältigen Bewegungsangeboten zu beteiligen. 
Eine Anmeldung war nicht nötig, so dass 
auch spontane Gäste jederzeit mitmachen 
konnten.
Das Ziel des Programms war es, die Gesund-
heit und das soziale Miteinander der Land-
kreisbürger zu fördern. Die Resonanz in den 
14 Wochen war überwältigend. Die Besucher 
lobten vor allem den Spaß und die Unge-
zwungenheit der Bewegungsstunden. Auch 

die Trainer und Trainerinnen waren begeis-
tert von der Motivation und dem Engage-
ment der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Viel Lob
Einige Stimmen aus den Feedback-Bögen: 
„Es war lustig. Kinder, Erwachsene, alle Fa-
milien haben schön miteinander gespielt.“ 
„Spaß haben und Bewegung zusammen mit 
Menschen aus dem Ort, die man sonst nur 
kurz grüßt.“ „Es war einfach alles super.“ 
„Die ungezwungene Bewegung in der Ge-
meinschaft macht wirklich Spaß.“

Fortsetzung im nächsten Jahr
Das Projekt wurde von der Gesundheitsregi-
onPlus des Landkreises Fürth in Kooperation 
mit verschiedenen Partnern aus dem Bereich 
Gesundheit, Sport und Soziales organisiert 
und unterstützt. Die Techniker Kranken-
kasse war ebenfalls als Förderer dabei. Die 
Organisatoren bedanken sich bei allen Betei-
ligten für ihren Beitrag zum Erfolg der Aktion 
und freuen sich schon auf die Planung für das 
nächste Jahr. Weitere Informationen und Ein-
drücke zu Generationen Bewegen! 2023 unter  
www.gesundheitsregion-landkreis-fuerth.de. n

Die Natur ist der beste Trainingsort, um Ihre 
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu steigern. 
In unserer schönen Landkreisumgebung nutzen 
wir Parks, Outdoor- Fitnessgeräte und natürliche 
Gegenstände, um Ihnen zu zeigen, wie Sie ein 
abwechslungsreiches und effektives Training 
gestalten können.

Gemeinsam lernen Sie, wie Sie Ihre Ausdauer 
stärken, Ihre Kraft verbessern und Ihre  
Koordination schärfen können und knüpfen 
dabei noch neue Kontakte. Das Angebot ist für 
Sie kostenlos. Eine Anmeldung bis 15.09.23  
ist erforderlich. Trainerin: Fr. Anca Ott

Draussen Aktiv !
Anleitung zum eigenständigen Training für Bürgerinnen  

und Bürger ab 60 Jahren ohne oder mit wenig Vorerfahrung!

MITZUBRINGEN SIND:

»  für Waldwege  

geeignetes Schuhwerk 

- aber keine Wander-

schuhe!

»  bequeme, dem Wetter  

angepasste Kleidung

»  etwas zu Trinken (in 

Gürteltasche, kleinem 

Rucksack)

LANGENZENN
Ab: Do, 21.09.2023 (6x)  
Uhrzeit: 09:00Uhr – 10:00 Uhr
Treffpunkt:Seniorenparcour in der Zenn- Oase/ Försterallee
Teilnehmerzahl begrenzt auf 12 Personen.
Anmeldung: seniorenrat@langenzenn.net  
oder telefonisch unter 09101 703630

VEITSBRONN
Ab: Do, 21.09.2023 (6x)  
Uhrzeit: 18:00Uhr – 19:00 Uhr  
Treffpunkt erhalten Sie nach Anmeldung!
Teilnehmerzahl begrenzt auf 12 Personen.
Anmeldung: angelika.bleicher@caritas-fuerth.de oder  
telefonisch unter 0178 5594387

Angebot im September
Für alle, die weiterhin aktiv bleiben wol-
len, gibt es im September zwei kostenlose 
Kurse „Draußen Aktiv“ für Sportneulinge 
ab 60 Jahren. Dort lernt man die Grund-
lagen zum eigenständigen Training und 
die Nutzung der Outdoor-Geräteparks in 
Langenzenn oder Veitsbronn. 
Eine Anmeldung ist erforderlich.

FÜR SIE DA:
Schwangerschaftsberatung
•  Beratung für werdende Eltern und Familien mit Babys  

und Kleinkindern 
• Infos rund um Schwangerschaft und Geburt  
• Beratung bei Krisen und psychischer Belastung 
• Beratung bei ungewollter Schwangerschaft 
• Ausstellen der Beratungsbescheinigung nach § 219 StGB 
• Beratung zu finanziellen Hilfen 
• Infos über Elterngeld, Elternzeit & Co. 
• Beratung zu Verhütung und Sexualität 
• Gruppenangebote für Eltern
• Hilfe bei vertraulicher Geburt� n

Tel. 0911-749 33 53
schwangerschaftsberatung@
diakonie-fuerth.de
www.diakonie-fuerth.de

Tel. 0911-9773 1866
schwangerenberatung@
lra-fue.bayern.de
www.landkreis-fuerth.de

Tel. 0911-974 15 18
schwangerenberatung@
fuerth.de
www.landkreis-fuerth.de

Bitte kontaktieren Sie uns. Gerne nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen und 
Ihr Anliegen. Auf Wunsch kann auch eine anonyme Beratung erfolgen.

INFO
Viele Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit 
sind einsam. Deshalb plant der Fachbereich 
Gesundheitsförderung des Landratsamtes in 
Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Fürth 
Land einen Spaziergang im Herbst, der die 
Menschen in Kontakt mit anderen Men-
schen bringen soll. Es werden Lieblingsorte 

und hilfreiche Anlaufstellen besucht. Es sind 
drei Treffen geplant. Los geht es mit einem 
Kennenlernen am 26.09.   von 9.00 bis 
11.00 Uhr in Fürth. Der Spaziergang selbst 
findet am 10.10. und 17.10.2023 zur glei-
chen Uhrzeit in Zirndorf statt.

Bei Interesse bitte bis spätestens 
14.09.2023 melden: 
Landratsamt Fürth
Sozialpädagogischer Dienst / Prävention
Frau Tansu Shaw
Telefon: 0911 9773 1867
E-Mail: t-shaw@lra-fue.bayern.de

GEGEN DIE EINSAMKEIT
Spaziergang für Menschen, die lange arbeitslos sind

SRH Wilhelm Löhe Hochschule 
Merkurstr. 19 | 90763 Fürth

Fachtag  

Psyche und Gesundheit 
im Einklang Jetzt kostenlos 

anmelden: 

Samstag, den 16.09.2023 
9.00 bis 19.00 Uhr

FACHTAG IN FÜRTH:

Psychische Gesundheit 
im Fokus
Psychische Gesundheit ist ein wich-
tiges Thema, das viele Menschen be-
trifft. Um die Zusammenarbeit und 
Vernetzung der verschiedenen Akteu-
re im Bereich der psychischen Gesund-
heit zu verbessern, haben die Gesund-
heitsregionen Stadt und Landkreis 
Fürth gemeinsam mit der Wilhelm-Lö-
he-Schule einen Fachtag organisiert.  

Der Fachtag richtet sich zunächst an Fach-
kräfte aus dem Bereich der psychischen Ge-
sundheit (mit Anmeldung). 
Von16:00 Uhr bis 19:00 Uhr ist der Fachtag 
auch für Interessierte außerhalb des Fach-
bereichs geöffnet. 
Es gibt spannende Vorträge zu den Themen 
Entstigmatisierung und Einsamkeit sowie 
verschiedene Workshops und Mitmachan-
gebote. Ein Marktplatz bietet außerdem die 
Möglichkeit, sich über Beratungsstellen zu 
informieren.  n

HERZLICHE EINLADUNG:

Bayerische Demenzwoche  
vom 15.-24. September
Die Bayerische Demenzwoche 2023 bietet auch eine 
Plattform für das Thema und lädt alle Bürgerinnen und 
Bürger im Aktionszeitraum vom 15. bis 24. September 2023 
zu verschiedenen Veranstaltungen ein. 

Der Landkreis Fürth nimmt beim Bundesförderprogramm „Lokale 
Allianz für Menschen mit Demenz“ teil.  Ziel ist die Verbesserung der 
Lebens- und Versorgungssituation von Menschen mit Demenz, ihren  
Angehörigen und allen anderen Bürgerinnen und Bürgern in den 
Gemeinden.

Die ausführende Stelle ist die Caritas mit der Projektbeauftragten 
Angelika Bleicher (angelika.bleicher@caritas-fuerth.de). In den 
einzelnen Gemeinden sind daraus lokale Arbeitsgruppen entstanden, 
die verschiede Veranstaltungen im Rahmen der 
Bayerischen Demenzwoche anbieten. Ein Blick 
in den Veranstaltungskalender lohnt sich also 
auf alle Fälle.
Alle Veranstaltungen – natürlich auch aus 
dem Landkreis – sind hier zusammengefasst:  
www.demenzwoche.bayern.de� n
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14 Wochen lang gab es viele Mitmachaktionen Rund 1400 Teilnehmer waren dabei
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NACHHALTIGKEIT

Seukendorf

Das innere Leuchten 
Dokumentarfilm 2019, 95 Min., Deutsch

Donnerstag

25.05.2023
19 Uhr

Freitag

16.06.2023
19 Uhr

Mittwoch

19.07.23
15 Uhr 

Freitag

18.08.2023
21 Uhr

Donnerstag

21.09.2023
19 Uhr 

Freitag

06.10.2023
19 Uhr 

Mittwoch

08.11.2023
19 Uhr 

Dienstag

05.12.2023
19 Uhr 

Mittwoch

31.01.2024
19:30 Uhr 

Samstag

21.10.2023
18 Uhr

Oberasbach

2040 – Wir retten  
die Welt
Dokumentarfilm 2019, 92 Min., Deutsch

Roßtal

Lene und die Geister 
des Waldes
Spielfilm 2019, 94 Min., Deutsch

Veitsbronn

Alles, was man braucht 
Dokumentarfilm 2021, 98 Min., Deutsch

Langenzenn

Fair Traders – true sto-
ries of ethical business
Dokumentarfilm 2018, 89 Min., Deutsch 

Puschendorf

Everything will change
Spielfilm 2021, 93 Min., Deutsch und OmU

Obermichelbach

Tagebuch einer Biene
Dokumentarfilm 2021, 88 Min., Deutsch

Cadolzburg 

Seeblind – Der Preis 
der Frachtschifffahrt
Dokumentarfilm 2016, 52 Min., Deutsch und OmU 

Roßtal

Nicht ohne uns 
Dokumentarfilm 2016, 87 Min., Deutsch

Stein

The North Drift
Dokumentarfilm 2020, 93 Min., Deutsch und OmU

Agenda 2030 Filmreihe
im Landkreis Fürth

Kulturprogramm zu 
Nachhaltigkeit und 

Umweltschutz
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Dieser Flyer wurde klimaneutral und 
auf Recyclingpapier produziert.

Familien-Film

Eintritt frei!

WIE FAIRES HANDELN MÖGLICH IST: 

Agenda Kino 2030
Im Rahmen der Agenda Kino 
2030 wird der Dokumentar-
film „Fair Traders – true stories  
of ethical business“ gezeigt. 
Faires Wirtschaften muss möglich sein. 
Mit dieser Vision orientierten sich die drei 
Protagonisten in ihrem Leben neu. Patrick 
Hohmann leitet heute Großprojekte zum 
Anbau von Biobaumwolle, Sina Trinkwal- 
der führt ein nachhaltiges Modeunter-
nehmen in Augsburg und Claudia Zim- 
mermann wurde Biobäuerin. Im Zentrum 

ihrer Tätigkeiten liegt das Ringen um die 
Vereinbarkeit von fairen Arbeitsbedingun-
gen und freier Marktwirtschaft. Der Doku-
mentarfilm verdeutlicht, dass sozial ökolo-
gisches Wirtschaften möglich ist.

Der Film in deutscher Sprache läuft am 
Donnerstag, 21.09.2023, um 19 Uhr  
im Kulturhof Langenzenn, Alte Zennstraße 
13, Langenzenn
Der Eintritt ist frei. n

KLIMAGERECHTIGKEIT: 

Faire Woche im Landkreis
Von 15. bis 29.September 2023 findet 
zum 22. Mal die bundesweite Aktions-
woche zum Fairen Handel statt. Das 
Motto „Fair. Und kein Grad mehr!“ 
macht deutlich, worum es geht: Es 
steht der Faire Handel und die Klima-
gerechtigkeit im Fokus.
Wochenlange Hitze, Trockenheit und heftige 
Unwetter – auch in unseren Breiten sind die 
Folgen der Klimakrise immer deutlicher zu 
spüren. Zahlreiche Menschen in südlichen 
Ländern sind bereits in ihrer Existenz bedroht 
und müssen ihre Heimatregionen verlassen – 
und das, obwohl sie kaum etwas zur Klima-
krise beigetragen haben. Im Rahmen der Fai-
ren Woche fordern Weltläden, Schulen und 
viele weitere Akteure mehr Klimagerechtig-
keit und zeigen, wie der Faire Handel schon 
heute dazu beiträgt.
Der Landkreis Fürth ist seit 2016 Fairtrade-
Landkreis und beherbergt mit acht Fairtra-
de-Kommunen ein großes Engagement für 
den Fairen Handel. Zwei weitere Kommunen 
befinden sich derzeit auf dem Weg zur Zer-
tifizierung. Im Landkreis ist ein buntes Pro-
gramm zur fairen Woche geboten, zu dem 
die Fairtrade-Kommunen herzlich einladen.
 
Stadt Stein
Ausstellung „Zukunft gestalten- hier und 
jetzt“
18. – 22.09.2023, Während der Öffnungs-
zeiten des Rathauses (Hauptstr. 56)

Fairschmecker-Frühstück
21.09.2023, 8:00 – 11:00 Ihr
Kultursaal des Rathauses in Stein (Hauptstr. 
56)
 
Modenschau mit fairer Mode von Farcap, 
Fürth
22.09.2023, 20:00 Uhr (ca. 30 Minuten)
Martin-Luther-Kirche Stein, Martin-Luther-
Platz 3
 
Guckkästen „faire Produkte – was steckt da-
hinter?“
22.09.2023, 18:00 – 22:00 Uhr
Martin-Luther-Platz 3
 
Gottesdienst „Fair. Und kein Grad mehr“
15.10.2023, 9:30 Uhr
St. Jakobus-Kirche Stein-Oberweihersbuch 
(Pfarrweg 2)
 
Stadt Oberasbach
Fair. Und kein Grad mehr. Karikaturen zum 
Thema Klima.
01.09. – 30.09.2023,
Schaufenster des KuBiZ (Am Rathaus 8)
 
Markt Roßtal
15.09. Parking Day: Fairkostung bei Blumen 
Fröschel, der Blume und dein Rad
21.09.2023 18 Uhr Rathaus Roßtal, Eröff-
nung der Ausstellung „Regenwald und unser 
Konsum“

23.09.2023 ab 9 Uhr Faires Frühstück, 
Evang. Gemeindehaus
01.10.2023 14.30 Uhr Faire Modenschau im 
Pfarrgarten/bei schlechtem Wetter Gemein-
dehaus mit fairem Kaffee und Kuchen
 
Faire Woche in den Büchereien im 
Landkreis Fürth
Erstmals findet landkreisweit eine Ausstel-
lung von Büchern zu Fairem Handel und Kli-
ma in verschiedenen Büchereien und Buch-
läden statt. Vor Ort können passende Bücher 
sowohl für Erwachsene als auch für Kinder 
geliehen werden und sich so über Hinter-
gründe informiert und Handlungstipps ge-
funden werden.
Die Büchereien in Cadolzburg, Langenzenn, 
Oberasbach, Roßtal, Stein, Veitsbronn sowie 
Zirndorf und Jana´s Buchladen in Cadolzburg 
machen mit. n

Fairer Handel – fair steht dir!

PROGRAMM:
siehe Rückseite  
oder unter

Mitgedacht Mitgemacht

11:00 bis 16:00 Uhr 
St. Johannes Straße 8 / 
am Jugendhaus OASIS

16.09.2023 

FACHVORTRÄGE 

14:00 Uhr  Neue Heizung – 
Wärmepumpe?! 

  N-ERGIE 
 
16:00 Uhr   Energiewende daheim – 

Solarstrom vom eigenen 
Dach und Balkon

  C.A.R.M.E.N e.V.

18:00 Uhr  Der individuelle 
Sanierungsfahrplan  
für Wohngebäude 

  Verbraucherzentrale e.V.

 ENERGIE- UND  
 NACHHALTIGKEITSTAG 
 OBERASBACH 

Alle Vorträge finden in der Aula der 
Pestalozzi-Grundschule statt

PROGRAMM 

11:00 Uhr  Eröffnung des Energie- und 
Nachhaltigkeitstages und Grußworte 

  (Landrat Mathias Dießl,  
Erste Bürgermeisterin Birgit Huber) 

11:00 Uhr –  Fahrrad-Nachbarschaftswerkstatt 
13:00 Uhr im Jugendhaus OASIS (Innenhof)

11:00 Uhr – Repair-Café 
14:00 Uhr im Jugendhaus OASIS

11:30 Uhr  Mitmachtheater Malti:  
Die Reise der Baumwolle  

  (Weltladen Fürth) in der Pestalozzi-
Grundschule, *Anmeldung vorab notwendig 

11:30 Uhr  Solarhäuschen bauen  
12:30 Uhr  (N-ERGIE) *Anmeldung vorab notwendig
13:30 Uhr 
14:30 Uhr 

Musikalische Begleitung durch Erik Stenzel 

INFOSTÄNDE & ANGEBOTE 

Verbraucherzentrale e.V.  
Energieeffizienz u.v.m
CARMEN e.V. PV-Anlagen + Batterie-
Speicher 
N-ERGIE 
Rangauwerke 
Stromsparcheck 
Hofladenbox 
AK Fairtrade 
ADFC 
Bund Naturschutz
Landkreis Fürth 
Stadt Oberasbach 
Spielmobil
Testfahrten mit Oberasbacher Lastenrad 
Food Truck Rüffelmacher 
Roestkaffee Origins 

Kontakt und *Anmeldung
Stadt Oberasbach, Rathausplatz 1, 90522 Oberasbach,  
Telefon: 0911 9691 1030, E-Mail: mixdorf@oberasbach.de 

 = Kinderprogramm

INFORMATIONEN IN OBERASBACH: 

Erster Energie- und Nachhaltigkeitstag
Am 16. September 2023 können sich 
die Bürgerinnen und Bürger in Ober-
asbach über Themen wie Umwelt, Kli-
ma und Energie informieren und aktiv 
beteiligen. Das Jugendhaus OASIS ist 
Treffpunkt für ein vielfältiges Pro-
gramm.

Der Landkreis Fürth veranstaltet zusammen 

mit der Stadt Oberasbach den ersten Ener-
gie- und Nachhaltigkeitstag unter dem Motto 
„Mitgedacht - Mitgemacht”. Von 11.00 bis 
16.00 Uhr gibt es rund um das Jugendhaus 
OASIS zahlreiche Angebote für Jung und Alt, 
um sich über Umwelt-, Klima- und Energie-
themen zu informieren und auszutauschen.

Zu den Highlights gehören Infostände zu 

Begrünung & Sanierung sowie Solarenergie, 
an denen Experten Fragen beantworten und 
Tipps geben. Außerdem finden verschiedene 
Mitmachaktionen statt, wie zum Beispiel ein 
Upcycling-Workshop oder ein Quiz. Daneben 
gibt es eine spannende Stadtrallye, bei der an 
verschiedenen Stationen in Oberasbach Auf-
gaben gelöst werden müssen. n
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JETZT
Ihr Stellenmarkt  
im Landkreis Fürth

Machen Sie 
mehr aus 
Ihrem Geld!

*Mindestanlage 5.000 Euro, Laufzeit 6 
  Monate. Alternativ: 3 % Zinsen p. a. für 
  eine Laufzeit von einem bzw. zwei Jahren.
  Gültig bis 3. November 2023.

Gleich Termin vereinbaren: 
(09 11) 78 78 - 0

Alle Infos unter:

Sparkassenbrief mit

3,25 %
p.a.*

Machen Sie 

p.a.*
Aktion 

gültig bis 

3. November

2023

sparkasse-fuerth.de/
mehr-zinsen
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Tel. 0911 31 76 75 · www.kunstmann-sanitaer.de

BADSANIERUNG
Visuelle Badgestaltung

Kundenparkplätze vorhanden

Alles aus 
einer Hand!

K-D Handels- und Pfandhaus GmbH · Industriestraße 15
90599 Dietenhofen · 0 98 24 / 9 11 66 · www.alu-spezi.de
Verkauf: Di. 9-16 Uhr · Do. 9-18 Uhr · Fr.  9-16 Uhr · Sa 9-12 Uhr

Angelbedarf/Lebendköder · Alupro� le
An- und Verkauf von Jagd- und Sportwa� en
Batterien · Eisenteile · Farben, Gartenbedarf

Künstlerfarben/Basteln, Schrauben

Abgabe von Wa� en und Munition nur gegen EWB

 Jagd- und Sportwa� en Jagd- und Sportwa� en

Neue 

Ö� nungs-

zeiten!

Sommeraktion 
Drehstuhl

AKTIONSPREIS 299 EURO

Zur Verstärkung unseres Teams in der 
Jugendbildung suchen wir

Referenten/innen für
- IT
- Verkauf/Handel/Lager
- Kosmetik/Körperflege
- Gesundheit/Soziales- Gesundheit/Soziales
- Kreative Gestaltung - Farbe/Raum
- Metall/Elektro/Holz
- Architektur/Bautechnik
- Ökologie/Landwirtschaft/Umwelt
- Informatik/Medien
- BWL/VWL

auf Honorarbasis, freie Zeitwahl, auch tageweise oder vormittagsauf Honorarbasis, freie Zeitwahl, auch tageweise oder vormittags
Qualifikation: Meisterbrief oder Studium/Berufsausbildung mit AdA
Auch für Personen in Rente und Studium möglich

E-Mail-Bewerbungen senden Sie bitte an:
tanja.hoellerer@bfz.de
bfz gGmbH Nürnberg, Außenstelle Fürth
Würzburger Str. 150, 90766 Fürth
Tel.: 0911-974769-15Tel.: 0911-974769-15

Wir eröffnen Perspektiven!

Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH
Berufliche Fortbildungszentren der
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063 Landkreis Fürth
Sitzung des Bauausschusses 

Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, 18.09.2023, um 10:30 Uhr
findet im Wolfgang-Borchert-Gymnasium 
Langenzenn, Sportplatzstr. 2, 
die 22. Sitzung des Bauausschusses mit 
folgender Tagesordnung statt,
zu der alle interessierten Bürgerinnen und Bür-
ger eingeladen werden.
 
1   Genehmigung der Niederschrift über die 20. 

öffentliche Sitzung des Bauausschusses am 
26.06.2023 und Veröffentlichung der Nie-
derschrift auf der Landkreishomepage

2   Mitteilungen
3   Fortschreibung des Straßen- und Radwege-

bauprogramms 2024ff
4   Neubau Gymnasium Cadolzburg; Durchfüh-

rung eines begrenzt offenen Realisierungs-
wettbewerbs

5    Anfragen

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt.

Zirndorf, den 30.08.2023
Landratsamt Fürth
Matthias Dießl
Landrat 

064 Landkreis Fürth 
Sitzung des Verkehrsausschusses 

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, 19.09.2023, um 08:30 Uhr 
findet im Landratsamt Fürth, Im Pinder-
park 2, Besprechungszimmer 0.36 die 
13. Sitzung des Umwelt- und Verkehrs-
ausschusses mit folgender Tagesordnung 
statt, zu der alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger eingeladen werden.

1   Genehmigung der Niederschrift über die 
12. öffentliche Sitzung des Umwelt- und 
Verkehrsausschusses am 27.06.2023 und 
Veröffentlichung der Niederschrift auf der 
Landkreishomepage

2   Mitteilungen
3   Einführung Deutschlandticket einschließlich 

Ermäßigungsticket
4   Anfragen

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt.

Zirndorf, den 29.08.2023
Landratsamt Fürth
Matthias Dießl
Landrat2023

065 Landkreis Fürth
Aufhebung Allgemeinverfügung Gelfügelpest

Vollzug der Verordnung (EU) 2016/429 
zu Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“) 
i.V.m. der Verordnung zum Schutz gegen 
die Geflügelpest (Geflügelpest-Verord-
nung) dem Tiergesundheitsgesetz (Tier-
GesG) und dem Gesetz über das Landes-
strafrecht und das Verordnungsrecht auf 
dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung (LStVG);
Aufhebung der Allgemeinverfügung des 
Landratsamtes Fürth vom 24.11.2022, 

zuletzt geändert am 28.07.2023, zur Ein-
haltung von Biosicherheitsmaßnahmen 
zu präventiven Zwecken im Landkreis 
Fürth

Das Landratsamt Fürth erlässt folgende
 
Allgemeinverfügung 

1.  Die Allgemeinverfügung vom 24.11.2022, 
Az.: 311-565-2022-GeflP-BioS/Dö, und 
deren Änderung vom 28.07.2023, Az.: 
311-565-2023-GeflP-BioSÄ/Dö, zur An-
ordnung von Biosicherheitsmaßnahmen bei 
der Geflügelhaltung im Landkreis Fürth wird 
aufgehoben.

2. Kosten werden nicht erhoben.

3.  Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach 
ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann inner-
halb eines Monats nach ihrer Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht  
Ansbach

Promenade 24-28
91522 Ansbach

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wur-
de das Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Tiergesundheitsrechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Wi-
derspruch einzulegen. 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO ge-
nannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kla-
geerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

AMTSBLATT AMTLICHE MITTEILUNGEN  
DES LANDKREISES FÜRTH
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bis 22 KommHV-Doppik im Finanzhaushalt 
für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Ja-
nuar 2023 in Kraft.

Cadolzburg, den 31.07.2022

Zweckverband Freie Jugendarbeit südlicher 
Landkreis Fürth

Obst
1.Bürgermeister
Zweckverbandsvorsitzender

Hinweis
Die in der Verbandsversammlung am 
18.01.2023 beschlossene Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes „Freie Jugendarbeit 
südlicher Landkreis Fürth“ für das Rech-
nungsjahr 2023 ist mit ihren Anlagen bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes Freie Jugendarbeit südlicher 
Landkreis Fürth, im Rathaus Cadolzburg öf-
fentlich zugänglich.

Das Landratsamt Fürth, hat mit Schreiben 
vom 31.07.2023, Az.: 941 Haushalt 2023 
Freie Jugendarbeit TS/Ord, die Haushaltssat-
zung gewürdigt.

Landratsamt Fürth

069  Landkreis Fürth 
Landratswahl am 19. November 2023

Die Bekanntmachung über die Auf-
forderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen für die Wahl des Landrats 
im Landkreis Fürth am 19. November 
2023 erfolgte am 21. August 2023 
durch öffentlichen Aushang im Gebäu-
de des Landratsamtes Fürth, Im Pin-
derpark 2, 90513 Zirndorf, sowie in der 
Dienststelle Fürth, Stresemannplatz 
11, 90763 Fürth.
Wahlvorschläge können ab Erlass die-
ser Bekanntmachung, eingereicht wer-
den.

070   Landkreis Fürth 
Verordnung Eichenensemble Seuken-
dorf

Verordnung
des Landratsamtes Fürth zum Schutz des
„Eichenensembles, Seukendorf“
vom 23.08.2023

Auf Grund von § 20 Abs. 2 Nr. 7 und § 29 des 
Bundesnaturschutzgesetzes - BNatSchG vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Art. 3 Erstes G zur Änd. des Elektro- und 
ElektronikgeräteG, der Entsorgungsfachbe-
triebeVO und des BundesnaturschutzG vom 
8.12.2022 (BGBl. I S. 2240) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 Satz 
1, Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 lit. b, Abs. 2 und Art. 43 
Abs. 2 Nr. 3 des Bayerischen Naturschutzge-
setzes – BayNatSchG vom 23. Februar 2011 
(GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 723), er-
lässt das Landratsamt Fürth folgende

Verordnung:
§ 1

Schutzgegenstand
(1)   1Die zwei Eichen auf den Fl.Nrn. 18/0, 

79/2 und 86/1 der Gemarkung Seu-
kendorf werden als geschützter Land-
schaftsbestandteil festgesetzt.

  2Der geschützte Landschaftsbestandteil 
umfasst folgende Bestandteile:

 1. 2 Stieleichen (Quercus robur),
  2. den erweiterten Kronentraufbereich 

der Eichen; der erweiterte Kronentrauf-
bereich ist die senkrechte Projektion der 
Baumkronenaußenseiten auf den Erdbo-
den und hiervon ausgehend zusätzlich 
1,5 Meter in jede Richtung.

(2) Der geschützte Landschaftsbestandteil 
erhält die Bezeichnung „Eichenensemble, 
Seukendorf“.

(3) 1Die Lagepläne (Anlagen 1 und 2) im 
Maßstab 1:1.000 und 1:2.500 sind Bestand-
teil dieser Verordnung. 2Der Schutzgegen-
stand ist hierin rot gekennzeichnet. 3Der 
erweiterte Kronentraufbereich der Eichen 
wurde im Lageplan nicht eingefärbt, ist aber 
dennoch Teil des Schutzgegenstands.

§ 2
Schutzzweck

1Zweck der Unterschutzstellung ist der Er-
halt der beiden namensgebenden kapitalen 
Eichen in der Eichenstraße der Gemeinde 
Seukendorf.

2Die beiden Gehölze setzen optische Akzen-
te im Seukendorfer Siedlungsbereich, da sie 
die Dachsilhouette deutlich überragen. 3So 
durchbrechen sie die optische Dominanz 
der linearen Straßenführung in diesem Be-
reich. 4Diese Raumwirkung ergibt sich, da 
bei ihnen die wertgebenden Parameter wie 
Baumart, Sichtradius, Blickschneisen, Erleb-
niswert oder Silhouettenwirkung sehr stark 
ausgeprägt sind. 5Die beiden Eichen tragen 
damit besonders zur Belebung, Pflege und 
Gliederung des Ortsbildes bei.

6In einem sonst vornehmlich durch mensch-
liche Nutzung geprägten Umfeld sind sie 
trotz ihrer Lage an der Straße Lebensstätte 
für bestimmte Tier- und Pflanzenarten. 7Die 
Rinde der Bäume weist stellenweise dich-
ten Bewuchs mit epiphytischen Moos- und 
Flechtenarten, beispielsweise Gewöhnliche 
Gelbflechte (Xanthoria parietina), auf. 8Ins-
besondere der Kronenbereich wird von ver-
schiedenen Vogelarten als (Teil-)Lebensraum 
oder sogar als Fortpflanzungsstätte genutzt. 
9Hierzu zählen unter anderem: Elster (Pica 
pica), Türkentaube (Streptopelia decaocto), 
Ringeltaube (Columba palumbus), Kohlmeise 
(Parus major), Blaumeise (Cyanistes caeru-
leus).

10Auch für Säugetiere stellen beide Bäume 
essentielle Teillebensräume dar. 11Besonders 
hervorzuheben ist hier die Artengruppe der 
Fledermäuse, da einige potentielle Quartier-
strukturen für diese, z.B. Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus) und Breitflügel-
fledermaus (Eptiscus serotinus), vorhanden 
sind. 

12Die Bäume stellen weiterhin einen hoch-
wertigen Trittstein im Rahmen des Biotopver-
bundes dar. 13Sie dienen damit der Erhaltung 
und Entwicklung der Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushaltes in diesem 
Bereich.

14Die Bäume befinden sich insgesamt in ei-
nem vitalen Zustand, sodass langfristig von 
einer guten Prognose für die Erhaltungsfä-
higkeit des Bestandes auszugehen ist.

§ 3
Verbote

(1) 1Nach § 29 Abs. 2 BNatSchG ist es ver-
boten,
1. einen geschützten Landschaftsbestandteil 
zu beseitigen oder
2. Handlungen vorzunehmen, die zu einer 
Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung 
des geschützten Landschaftsbestandteils 
führen können.
2Für den Fall der Bestandsminderung kann 
die Verpflichtung zu einer angemessenen 
und zumutbaren Ersatzpflanzung oder zur 
Leistung von Ersatz in Geld vorgesehen wer-
den.

(2) Es ist insbesondere verboten,
1.  Teile des geschützten Landschaftsbestand-

teils zu beschädigen oder zu entfernen,
2.  im Schutzbereich mit motorbetriebenen 

Fahrzeugen aller Art zu fahren oder diese 
dort abzustellen,

3.  bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) zu errichten, zu än-

Hinweise:
1.  Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 1 des Bayeri-

schen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) ist nur der verfügende Teil einer 
Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu 
machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit 
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung 
im Landratsamt Fürth, Dienstgebäude Zirn-
dorf, Zimmer 2.54, Im Pinderpark 2, 90513 
Zirndorf aus. Sie kann nach vorheriger Ter-
minvereinbarung während der allgemeinen 
Dienstzeiten eingesehen werden. 

2.  Die Allgemeinverfügung vom 22.10.2022 
mit den Beschränkungen der Abgabe im 
Reisegewerbe bleibt unverändert bestehen.

Zirndorf, den 23.08.2023
Landratsamt Fürth

gez.
Nöth
Oberregierungsrätin

066 Landkreis Fürth 
Übung der US-Streitkräfte

Übung der US-Streitkräfte im 
September 2023
Die Regierung von Mittelfranken teilt mit, dass 
die US-Streitkräfte folgende Übungen durch-
führen:

Zeitpunkt: 01.09. - 29.09.2023

Art der Übung: Einsatzübung

Fahrzeuge

Radfahrzeuge: ja

Kettenfahrzeuge: nein

Luftfahrzeuge

Hubschrauber: ja

Flugzeuge: nein

Außenlandungen: nein

Nachtübungen: ja

Gebiet: unter anderem der Landkreis 
Fürth

Ansprechpartner stehen bei der US-Army un-
ter den Rufnummern 09641 / 70 58 70 780 
oder 0152 / 09114369 bei Beschwerden über 
Fluglärm zur Verfügung.

Zirndorf, 07.08.2023

Landratsamt Fürth
Sachgebiet 31

067 Sparkasse Fürth  
Kraftloserklärung

Kraftloserklärung
Nach Durchführung des Aufgebotsverfahrens 
wird folgendes zu Verlust gegangenes Spar-
kassenbuch der Sparkasse Fürth für kraftlos 
erklärt.

Sparkonto Nr. 3246119733

Daher sind alle Ansprüche gegen die Sparkas-
se Fürth aus dem zu Verlust gegangenen Spar-
kassenbuch erloschen.

Fürth, den 06.09.2023
Sparkasse Fürth 

068  Landkreis Fürth 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
Freie Jugendarbeit Südlicher Landkreis 
Fürth für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des Art. 41 Abs. 1 des Geset-
zes über die kommunale Zusammenar-
beit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 
ff der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern erläßt der Zweckverband 
Freie Jugendarbeit südlicher Landkreis 
Fürth folgende Haushaltssatzung:

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit
festgesetzt; er schließt 

1. im Ergebnishaushalt mit

  dem Gesamtbetrag der Erträge von 
 363.650,00 €

  dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 
von  364.050,00 €

  dem Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätig-
keit - 400,00 €

 dem Finanzergebnis 0,00 €
  und dem Saldo (Jahresergebnis) von  

 - 400,00 €

2. im Finanzhaushalt
 a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 
 363.650,00 €
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 

 363.650,00 €
 und einem Saldo von 0,00 €

 b) aus Investitionstätigkeit mit

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 
 0,00 €
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 

 0,00 €

 und einem Saldo von 0,00 €

 c) aus Finanzierungstätigkeit mit

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 
 0,00 €
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 

 0,00 €
 und einem Saldo von 0,00 €

 d) und dem Saldo des Finanzhaushalts 

als Finanzmittelfehlbetrag von 0,00 €

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaus-
halt werden nicht festgesetzt.

§ 4
A.  Verwaltungsumlage
1.  Der durch besondere Entgelte und sonstige 

Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlage-
soll) 

zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 
2023 auf

 359.400 Euro

festgesetzt und nach dem Verhältnis der Ein-
wohnerzahlen aller Verbandsgemeinden auf 
die Verbandsgemeinden umgelegt.

2.  Für die Berechnung der Verwaltungsumla-
ge wird die maßgebende Einwohnerzahl 
der Verbandsgemeinden nach dem Stand 
30. Juni 2022 auf 28.052 Einwohner fest-
gesetzt.

3.  Die Verwaltungsumlage wird je Verbands-
einwohner auf 12,812 Euro festgesetzt.

B. Investitionsumlage
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 30.000,00 Euro fest-
gesetzt

§ 6
Die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Auf-
wendungen im Ergebnishaushalt ist zugelas-
sen.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Bud-
gets werden zugunsten von Investitionszahl-
ungen des Budgets nach § 3 Abs. 1 Nrn. 20 
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gen, Bedingungen, Befristung, Widerrufsvor-
behalt, Auflagenvorbehalt) versehen werden. 
2Zur Gewährleistung der Erfüllung dieser Ne-
benbestimmungen kann eine angemessene 
Sicherheitsleistung gefordert werden.

(3) Im Übrigen gilt Art. 56 BayNatSchG.

§ 6
Duldungspflicht

(1) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
ten der Grundstücke, auf die sich der Schutz-
bereich erstreckt, haben nach vorheriger 
Benachrichtigung den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Landratsamtes Fürth oder 
von ihnen beauftragten Dritten den Zutritt 
zum Grundstück zu ermöglichen und die 
Überprüfung des Schutzgegenstandes zu 
dulden, sofern dies nicht bereits durch das 
allgemeine Betretungsrecht nach Art. 27 Abs. 
1 BayNatSchG möglich ist.

(2) Art. 54 Abs.1 BayNatSchG gilt entspre-
chend.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 57 Abs. 1 Nrn. 2 und 7 BayNatSchG 

kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtau-
send Euro belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig
1. entgegen § 3 dieser Verordnung ohne 
Ausnahmegrund oder erforderlicher Ge-
nehmigung oder Zustimmung (§ 4) oder 
ohne Befreiung (§ 5) den geschützten Land-
schaftsbestandteil beseitigt oder Hand-
lungen vornimmt, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung  oder Veränderung des ge-
schützten Landschaftsbestandteils oder sei-
ner geschützten Umgebung führen können, 
insbesondere wer Handlungen nach § 3 Abs. 
2 Nrn. 1 bis 13 dieser Verordnung vornimmt,
2. entgegen § 4 dieser Verordnung Maßnah-
men ohne die erforderliche Anzeige, Geneh-
migung oder Zustimmung durchführt,
3. einer vollziehbaren Nebenbestimmung 
nach § 5 Abs. 2 Satz 1 dieser Verordnung 
nicht nachkommt,
4. entgegen § 6 dieser Verordnung den dort 
genannten Berechtigten den Zugang zu den 
Grundstücken verwehrt.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Anlagen:  Lagepläne (Anlage 1 und 
2) im Maßstab 1:1.000 und 1:2.500

Zirndorf, 23.08.2023
Landratsamt Fürth
Matthias Dießl
Landrat 

Eine Verletzung von Verfahrensvorschrif-
ten nach Art. 52 Abs. 1 bis 6 BayNatSchG 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach der Bekanntmachung der 
Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe 
der Tatsachen, die die Verletzung begründen 
sollen, bei der für den Erlass zuständigen Be-
hörde geltend gemacht wird (Art. 52 Abs. 7 
Satz 2 BayNatSchG).
Informationen nach Art. 27a BayVwVfG fin-
den Sie unter 
https://www.landkreis-fuerth.de/daten-start-
seite/oeffentliche-bekanntmachungen

dern oder zu beseitigen, auch wenn dies 
keiner öffentlich-rechtlichen Erlaubnis be-
darf,

4.  Bodenbestandteile abzubauen, Auf-
schüttungen oder Ablagerungen jeglicher 
Art, zum Beispiel Siloballen, Holzpolter, 
Schnee, Streugut und andere mit Streusalz 
oder Taumitteln vermischte Stoffe, vorzu-
nehmen, Grabungen, Sprengungen oder 
Bohrungen durchzuführen oder die Bo-
dengestalt in sonstiger Weise, z.B. durch 
Verdichtung oder Versiegelung, zu verän-
dern,

5.  Stoffe zu lagern, auszuschütten oder aus-
zubringen, die geeignet sind, den Schutz-
zweck nachteilig zu beeinträchtigen, zum 
Beispiel Kraftstoffe, Abfälle, Herbizide, 
Streusalz, Öle, Säuren, Laugen, Farben, 
Gülle, Mist, Dünger, Bodenaushub, Bau-
schutt, Abwasser oder Giftstoffe,

6.  Drainagen und andere Leitungen jeder Art 
zu verlegen oder zu errichten oder bereits 
vorhandene wesentlich zu verändern bzw. 
zu erweitern,

7.  freilebenden Tieren nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen, zu töten oder 
ihre Eier, Larven, Puppen oder sonstige 
Entwicklungsformen sowie Nist-, Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtsstätten zu entfernen, 
zu zerstören oder zu beschädigen,

8.  Schilder, Tafeln, Plakate oder sonstige Ge-
genstände an den Gehölzen anzubringen 
bzw. die Baumrinde zu beschädigen,

9.  Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu ent-
nehmen oder zu beschädigen oder deren 
Wurzeln, Knollen oder Zwiebeln auszurei-
ßen, auszugraben oder zu entnehmen,

10.  Bepflanzungen vorzunehmen oder  Tiere 
auszusetzen,

11.  Wohnwagen, Geräte, Maschinen, Anhän-
ger oder Ähnliches abzustellen, zu zelten, 
Feuer anzumachen, zu grillen und die 
Ruhe im Schutzbereich durch vermeidba-
ren Lärm oder auf andere Weise wesent-
lich zu stören,

12.  unbemannte Luftfahrtsysteme und Flug-
modelle, jeweils einschließlich Drohnen, 
sowie Automodelle mit Motoren zu be-
treiben und

13.  Lebensbereiche von Tieren und Pflanzen 
zu stören oder nachteilig zu verändern, 
insbesondere durch chemische oder me-
chanische Maßnahmen.

§ 4
Ausnahmen

Von den Verboten nach § 29 Abs. 2 BNatSchG 
und des § 3 dieser Verordnung sind ausge-
nommen:
1.  1Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, 
zur ordnungsgemäßen Pflege sowie zur Ent-
wicklung des geschützten Landschaftsbe-
standteils, sofern sie durch das Landratsamt 

Fürth – Untere Naturschutzbehörde –, in 
dessen Auftrag oder mit dessen Genehmi-
gung vorgenommen werden, einschließ-
lich der Errichtung von zur Erreichung des 
Schutzzwecks notwendigen Sperren. 2Die 
Genehmigung bedarf der Schriftform.
2. 1Durch andere Behörden angeordnete 
bzw. veranlasste oder durchgeführte Maß-
nahmen, sofern sie den Schutzzweck nicht 
nachteilig beeinträchtigen. 2Die Maßnahmen 
sind vor ihrer Durchführung mit dem Land-
ratsamt Fürth – Untere Naturschutzbehörde 
abzustimmen und dürfen nur mit dessen 
schriftlicher Zustimmung erfolgen.
3. Behördliche sowie behördlich angeordne-
te oder zugelassene Beschilderungen, soweit 
sie als hoheitliche Kennzeichnungen oder 
durch Informationen dem Schutzzweck die-
nen und die Maßnahme mit Zustimmung des 
Landratsamtes Fürth – Untere Naturschutz-
behörde – erfolgt.
4. 1Unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, 
z. B. Schnittmaßnahmen an Bäumen, die zur 
Abwehr einer unmittelbar drohenden Ge-
fahr für Leben, Gesundheit oder bedeutender 
Sachwerte insbesondere im Rahmen der Ver-
kehrssicherungspflicht erforderlich sind. 2Die-
se Maßnahmen sind dem Landratsamt Fürth 
– Untere Naturschutzbehörde – mindestens 
eine Woche vor deren Durchführung anzuzei-
gen und eine schriftliche Zustimmung einzu-
holen. 3Falls dies aus Dringlichkeitsgründen 
nicht möglich ist, sind sie nachträglich un-
verzüglich anzuzeigen und die Dringlichkeit 
der Maßnahme nachvollziehbar, zum Beispiel 
durch Lichtbilder, nachzuweisen.
5. 1Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung. 
2Die Maßnahmen sind dem Landratsamt 
Fürth – Untere Naturschutzbehörde – min-
destens zwei Wochen vor deren Durchfüh-
rung anzuzeigen und eine schriftliche Zu-
stimmung einzuholen.
6. 1Maßnahmen zur Unterhaltung von be-
stehenden Versorgungseinrichtungen. 2Die 
Maßnahmen sind dem Landratsamt Fürth 
– Untere Naturschutzbehörde – mindestens 
zwei Wochen vor deren Durchführung an-
zuzeigen und eine schriftliche Zustimmung 
einzuholen. 3Falls dies aus Dringlichkeits-
gründen nicht möglich ist, sind sie nachträg-
lich unverzüglich anzuzeigen und die Dring-
lichkeit der Maßnahme nachvollziehbar, zum 
Beispiel durch Lichtbilder, nachzuweisen.
7. Das Befahren der Gemeindestraße Eichen-
straße (Fl.Nr. 86/1 der Gemarkung Seuken-
dorf) auch innerhalb des erweiterten Kronen-
traufbereiches.
8. 1Das Abstellen von Fahrzeugen innerhalb 
des erweiterten Kronentraufbereichs auf den 
dafür vorgesehenen Stellflächen der Flur-Nrn. 
86/1 und 79/2 der Gemarkung Seukendorf. 
2Das Verbot des § 3 Abs. 2 Nr. 5 dieser Ver-
ordnung bleibt hiervon unberührt und ist be-

sonders zu beachten.
9. 1Maßnahmen zur Unterhaltung der Ge-
meindestraße Eichenstraße auf der Fl.Nr. 
86/1 der Gemarkung Seukendorf. 2Die Maß-
nahmen sind dem Landratsamt Fürth – Unte-
re Naturschutzbehörde – mindestens zwei 
Wochen vor deren Durchführung anzuzeigen 
und eine schriftliche Zustimmung einzu-
holen. 3Falls dies aus Dringlichkeitsgründen 
nicht möglich ist, sind sie nachträglich un-
verzüglich anzuzeigen und die Dringlichkeit 
der Maßnahme nachvollziehbar, zum Beispiel 
durch Lichtbilder, nachzuweisen.
10. 1Für den Schutzzweck unschädliche In-
standsetzungsmaßnahmen an den bereits 
bestehenden Verkehrsflächen auf dem Flur-
stück 79/2 der Gemarkung Seukendorf auch 
innerhalb des Kronentraufbereiches. 2Die 
Maßnahmen sind dem Landratsamt Fürth – 
Untere Naturschutzbehörde – mindestens 
zwei Wochen vor deren Durchführung an-
zuzeigen und eine schriftliche Zustimmung 
einzuholen, auch wenn sie keiner baurecht-
lichen Genehmigung bedürfen.
11. 1Für den Schutzzweck unschädliche In-
standsetzungsmaßnahmen und bauliche 
Änderungen an den bereits bestehenden Ge-
bäuden auf den Flurstücken 79/2 und 18/0 
der Gemarkung Seukendorf auch innerhalb 
des Kronentraufbereiches. 2Die Maßnahmen 
sind dem Landratsamt Fürth – Untere Natur-
schutzbehörde – mindestens vier Wochen 
vor deren Durchführung anzuzeigen und eine 
schriftliche Zustimmung einzuholen, auch 
wenn sie keiner baurechtlichen Genehmi-
gung bedürfen.
12. 1Die für die Bäume und ihr Wurzelwerk 
unschädliche Errichtung von E-Ladesäulen im 
erweiterten Kronentraufbereich. 2Die Maß-
nahmen sind dem Landratsamt Fürth – Un-
tere Naturschutzbehörde – mindestens vier 
Wochen vor deren Durchführung anzuzeigen 
und eine schriftliche Zustimmung einzuholen, 
auch wenn sie keiner baurechtlichen Geneh-
migung bedürfen.
13. Das Ausbringen von geeigneten ab-
stumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt) zur 
Vermeidung von Schnee- Reif- oder Eisglätte 
auf den die Eichen umgebenden Wegen und 
Stellplätzen.

§ 5
Befreiungen

(1) Von den Verboten des BNatSchG und 
dieser Verordnung kann das Landratsamt 
Fürth – Untere Naturschutzbehörde – nach 
den Vorschriften des § 67 Abs. 1 BNatSchG 
in Verbindung mit Art. 56 Satz 1 BayNatSchG 
im Einzelfall auf Antrag eine Befreiung ertei-
len.

(2) 1Die Befreiung kann nach § 67 Abs. 3 
BNatSchG mit Nebenbestimmungen (Aufla-
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WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!

WIR SIND AKTUELL AUF DER SUCHE NACH:

•  Sozialpädagoginnen / Sozialpädagogen (w/m/d) im Bereich Allgemeiner Sozialdienst
•  Umweltschutztechnikerin / Umweltschutztechniker (w/m/d) im Bereich Anlagenbetrieb / Abfalltechnik
•  Prozessmanagerin / Prozessmanager (w/m/d) im Bereich des Gesundheitsamts
•  Sachbearbeitung (w/m/d) im Bereich Abfallgebühren
•  Radverkehrsbeauftrage / Radverkehrsbeauftragter (w/m/d) für den Bereich ÖPNV, Radverkehr

Für Sie ist gerade nicht das richtige Jobangebot dabei?
Dann bewerben Sie sich einfach initiativ bei uns.

Gerne können Sie sich auch persönlich bei uns melden und
mehr über den Landkreis als Arbeitgeber erfahren.

Frau Feigl und Herr Steiner stehen Ihnen gerne telefonisch  
unter 0911 9773 -1120 und -1123 oder  
per E-Mail bewerbung@lra-fue.bayern.de 
zur Verfügung.

Sie sind auf der Suche nach einem sicheren Job im Herzen der 
Metropolregion Nürnberg?

Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir bieten zusätzlich zum Entgelt einen konjunkturunabhängigen und
regionalen Arbeitsplatz.

UNSERE BENEFITS

⏱ Flexible Arbeitszeit 💻💻 Mobiles Arbeiten

⏳ Teilzeit 🎭🎭🎭🎭  Jobsharing

💰💰 Arbeitgeberfinanzierte 
Altersversorgung 💶💶 

Jahressonderzahlung/ 
Leistungsorientierte 
Bezahlung

🎓🎓 Fort- und Weiterbildungs-
programm 📈📈 Karrieremöglichkeiten

🚆🚆 Jobticket 🚲🚲🚲🚲  BikeLeasing

🍀🍀 Betriebliches Gesund-
heitsmanagement 🍏🍏🍏🍏  Gesundheitstage

🏖🏖 30 Tage Urlaub 🎉🎉🎉🎉  Grillfest / Betriebsfest

✨ 
spannende
unterschiedlichste
Einsatzgebiete

Sie fühlen sich angesprochen und möchten mehr über uns und 
unsere Stellenausschreibungen erfahren?

Dann schauen Sie auf unserer Homepage vorbei:

WIR SIND AKTUELL AUF DER SUCHE NACH:

 Architektinnen / Architekten (w/m/d) im Bereich 
Gebäudewirtschaft

 Leitung (w/m/d) für den Arbeitsbereich Fahrerlaubnisbehörde
 Verkehrsingenieurin / Verkehrsingenieur (w/m/d) im Bereich

ÖPNV
 Sachbearbeitung (w/m/d) im Bereich Grunderwerb /

Liegenschaftsverwaltung - Radverkehrskonzept

Für Sie ist gerade nicht das richtige Jobangebot dabei? 
Dann bewerben Sie sich einfach initiativ bei uns.

Gerne können Sie sich auch persönlich bei uns melden und mehr 
über den Landkreis als Arbeitgeber erfahren.

Frau Feigl und Herr Steiner stehen Ihnen gerne telefonisch unter 
0911 9773 -1120 und -1123 oder per E-Mail 
bewerbung@lra-fue.bayern.de zur Verfügung.

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!

Sie sind auf der Suche nach einem sicheren Job im Herzen der  

Metropolregion Nürnberg? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir bieten zusätzlich 

zum Entgelt einen konjunkturunabhängigen und regionalen Arbeitsplatz. Sie fühlen sich an-

gesprochen und möchten mehr über uns und unsere Stellenausschreibungen erfahren?  

Dann schauen Sie auf unserer Homepage vorbei:

UNSERE BENEFITS:

Sie sind auf der Suche nach einem sicheren Job im Herzen der 
Metropolregion Nürnberg?

Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir bieten zusätzlich zum Entgelt einen konjunkturunabhängigen und
regionalen Arbeitsplatz.

UNSERE BENEFITS

⏱ Flexible Arbeitszeit 💻💻 Mobiles Arbeiten

⏳ Teilzeit 🎭🎭🎭🎭  Jobsharing

💰💰 Arbeitgeberfinanzierte 
Altersversorgung 💶💶 

Jahressonderzahlung/ 
Leistungsorientierte 
Bezahlung

🎓🎓 Fort- und Weiterbildungs-
programm 📈📈 Karrieremöglichkeiten

🚆🚆 Jobticket 🚲🚲🚲🚲  BikeLeasing

🍀🍀 Betriebliches Gesund-
heitsmanagement 🍏🍏🍏🍏  Gesundheitstage

🏖🏖 30 Tage Urlaub 🎉🎉🎉🎉  Grillfest / Betriebsfest

✨ 
spannende
unterschiedlichste
Einsatzgebiete

Sie fühlen sich angesprochen und möchten mehr über uns und 
unsere Stellenausschreibungen erfahren?

Dann schauen Sie auf unserer Homepage vorbei:

WIR SIND AKTUELL AUF DER SUCHE NACH:

 Architektinnen / Architekten (w/m/d) im Bereich 
Gebäudewirtschaft

 Leitung (w/m/d) für den Arbeitsbereich Fahrerlaubnisbehörde
 Verkehrsingenieurin / Verkehrsingenieur (w/m/d) im Bereich

ÖPNV
 Sachbearbeitung (w/m/d) im Bereich Grunderwerb /

Liegenschaftsverwaltung - Radverkehrskonzept

Für Sie ist gerade nicht das richtige Jobangebot dabei? 
Dann bewerben Sie sich einfach initiativ bei uns.

Gerne können Sie sich auch persönlich bei uns melden und mehr 
über den Landkreis als Arbeitgeber erfahren.

Frau Feigl und Herr Steiner stehen Ihnen gerne telefonisch unter 
0911 9773 -1120 und -1123 oder per E-Mail 
bewerbung@lra-fue.bayern.de zur Verfügung.

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!
Sie sind auf der Suche nach einem sicheren Job im Herzen der 
Metropolregion Nürnberg?

Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir bieten zusätzlich zum Entgelt einen konjunkturunabhängigen und
regionalen Arbeitsplatz.

UNSERE BENEFITS

⏱ Flexible Arbeitszeit 💻💻 Mobiles Arbeiten

⏳ Teilzeit 🎭🎭🎭🎭  Jobsharing

💰💰 Arbeitgeberfinanzierte 
Altersversorgung 💶💶 

Jahressonderzahlung/ 
Leistungsorientierte 
Bezahlung

🎓🎓 Fort- und Weiterbildungs-
programm 📈📈 Karrieremöglichkeiten

🚆🚆 Jobticket 🚲🚲🚲🚲  BikeLeasing

🍀🍀 Betriebliches Gesund-
heitsmanagement 🍏🍏🍏🍏  Gesundheitstage

🏖🏖 30 Tage Urlaub 🎉🎉🎉🎉  Grillfest / Betriebsfest

✨ 
spannende
unterschiedlichste
Einsatzgebiete

Sie fühlen sich angesprochen und möchten mehr über uns und 
unsere Stellenausschreibungen erfahren?

Dann schauen Sie auf unserer Homepage vorbei:

WIR SIND AKTUELL AUF DER SUCHE NACH:

 Architektinnen / Architekten (w/m/d) im Bereich 
Gebäudewirtschaft

 Leitung (w/m/d) für den Arbeitsbereich Fahrerlaubnisbehörde
 Verkehrsingenieurin / Verkehrsingenieur (w/m/d) im Bereich

ÖPNV
 Sachbearbeitung (w/m/d) im Bereich Grunderwerb /

Liegenschaftsverwaltung - Radverkehrskonzept

Für Sie ist gerade nicht das richtige Jobangebot dabei? 
Dann bewerben Sie sich einfach initiativ bei uns.

Gerne können Sie sich auch persönlich bei uns melden und mehr 
über den Landkreis als Arbeitgeber erfahren.

Frau Feigl und Herr Steiner stehen Ihnen gerne telefonisch unter 
0911 9773 -1120 und -1123 oder per E-Mail 
bewerbung@lra-fue.bayern.de zur Verfügung.

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!
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Ist Sparen noch zeitgemäß?
Am 30. Oktober ist Weltspartag. Gerade 
in den aktuell herausfordernden Zeiten 
ist der finanzielle Durch- und Überblick 
Gold wert. Anregungen und Tipps gibt 
es in der Weltsparwoche (30.10. bis 
03.11.2023) der Sparkasse Fürth.

Inflation und teure Lebenshaltungskosten 
belasten die Haushalte und viele Men-
schen fragen sich: Wo und wie viel kann 
ich sparen und lohnt sich das Sparen über-
haupt noch? Die Antwort lautet „Ja“. Denn 
nur so ist es möglich vorzusorgen und Ver-
mögen aufzubauen. Voraussetzung dafür 
ist ein solider Überblick über die eigenen 
Finanzen, um Sparpotentiale zu erken-
nen. Hier helfen digitale Finanzplaner, z. B. 
das digitale Haushaltsbuch der Sparkasse 
Fürth. Die kostenlose Funktion im Online-
banking macht für jeden Kunden den finan-

ziellen Überblick sehr bequem. Einnahmen 
und Ausgaben werden leicht verständlich 
ausgewertet, Umsätze automatisch Kate-
gorien zugeordnet. Auch können die Um-
sätze individuell mit Schlagworten wie 
Lebensmittel, Friseur, Kleidung oder Nah-
verkehr versehen werden. So erkennt man, 
wohin das Geld fließt und wo es möglich 
ist, effektiv Geld zu sparen.

Finanziell vorsorgen in verwirrenden Zeiten.

Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten.
Wenn Sie einen Überblick über Ihre Fi-
nanzen gewonnen und Ihre Sparpoten-
tiale identifiziert haben, sollten Sie als 
nächstes Ihre Sparziele definieren.

Wichtig sind dabei folgende Überlegun-
gen. Erstens: Wieviel Geld möchte ich für 
Notfälle schnell griffbereit haben? Für die-
sen Zweck eignet sich ein Giro- oder Tages-
geldkonto. Zweitens: Welche Anschaffun-
gen plane ich innerhalb der kommenden 3 
bis 4 Jahre? Diese Gelder können bequem 
in Sparkassenbriefe gewinnbringend an-
gelegt werden. Drittens, und das ist viel-

leicht der wichtigste Punkt: Gelder, denen 
mittelfristig keine Ausgaben gegenüber-
stehen, eröffnen die Chance auf eine An-
lage, die sich auf lange Sicht vermehrt. 
Damit bleibt die Kaufkraft des Vermögens 
erhalten. Hier bieten sich Aktien- und Ren-
tenfonds, Anlagenzertifikate oder auch 
das aktuelle Zertifikat zur Michaelis-Kirch-
weih* in Fürth an. Informationen dazu gibt 
es ab 18.09.2023 in jeder Filiale der Spar-
kasse Fürth. 

Aktuell gibt es zwei attraktive Anlagean-
gebote der Sparkasse Fürth. Haben Sie 
eine Empfehlung?
Das kommt immer auf das Risikoprofil der 
Anlegenden an. Bei unserem Kirchweih-Zer-
tifikat können Anlegende vom attraktiven 
Kupon in Verbindung mit einer vorzeitigen 
Rückzahlung profitieren. Dies ist abhängig 
von der Entwicklung des EURO STOXX 50®. 
Ein solches Zertifikat eignet sich auch dann, 
wenn Anlegende seitwärts tendierende oder 

gar leicht fallende Kurse erwarten. Die Chan-
ce die angepeilte Rendite zu erzielen, bleibt in 
bestimmten Fällen gewahrt. Ein Verlust kann 
jedoch nicht ausgeschlossen werden. Es ist 
etwas risikoreicher.
Und was machen konservativere Anla-
getypen?
Hier gibt es aktuell unseren Aktions-Sparkas-
senbrief mit z. B. 3,25 % p.a. für Anlagen ab 
5.000 Euro. Generell gibt es Sparkassenbriefe 
ab einem Jahr bis zu zehn Jahren Laufzeit be-

reits ab 500 Euro. Für mich ist das ein ideales 
Geschenk für Kinder und Enkelkinder.
Was erwartet uns bei Ihnen in der Welt-
sparwoche?
Wir haben neben den beiden Anlagepro-
dukten auch viele Informationen in den Ge-
schäftsstellen. Gerade jetzt, in den finanziell 
nicht ganz so einfachen Zeiten, ist das sehr 
hilfreich. Natürlich gibt es auch Geschenke 
für die Kinder. Vorbeikommen und sich be-
raten lassen lohnt sich also.

»Es kommt immer auf den Anlagetyp an.«
Im Gespräch: Anna Obst, Geschäftsstellenleiterin Cadolzburg, Sparkasse Fürth

Das digitale  
Haushaltsbuch  
www.sparkasse-fuerth.de/
finanzplaner

Sparkassenbrief mit  

3,25 % p.a.*

Aktion

gültig bis

3. Nov.
2023

Machen Sie  
mehr aus  
Ihrem Geld!

Gleich Termin vereinbaren:
(09 11) 78 78 - 0

Alle Infos unter:

sparkasse-fuerth.de/
mehr-zinsen

*Mindestanlage 5.000 Euro, Laufzeit 6 Monate. 
Alternativ: 3 % Zinsen p. a. für eine Laufzeit von 
einem bzw. zwei Jahren. Gültig bis 3. November 
2023.

Weltsparwoche
30.10. bis 03.11.23

*inkl. 1 Kirchweih-Taler pro 1.000 Euro Anlagesumme, 
max. 10 Stück

Anzeige


